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§ 2551)

[Fassung für Geschäftsjahre, die vor
dem 1.1.2010 beginnen:]

[Fassung für Geschäftsjahre, die nach
dem 31.12.2009 beginnen:]2)

Anschaffungs- und
Herstellungskosten

Bewertungsmaßstäbe

(1) 1Anschaffungskosten sind die Aufwendungen, die geleistet werden, um einen
Vermögensgegenstand zu erwerben und ihn in einen betriebsbereiten Zustand
zu versetzen, soweit sie dem Vermögensgegenstand einzeln zugeordnet werden
können. 2Zu den Anschaffungskosten gehören auch die Nebenkosten sowie die
nachträglichen Anschaffungskosten. 3Anschaffungspreisminderungen sind abzu-
setzen.

[Fassung für Geschäftsjahre, die vor
dem 1.1.2010 beginnen:]

[Fassung für Geschäftsjahre, die nach
dem 31.12.2009 beginnen:]

(2) 1Herstellungskosten sind die Auf-
wendungen, die durch den Verbrauch
von Gütern und die Inanspruchnahme
von Diensten für die Herstellung eines
Vermögensgegenstands, seine Erwei-
terung oder für eine über seinen ur-
sprünglichen Zustand hinausgehende
wesentliche Verbesserung entstehen.
2Dazu gehören die Materialkosten, die
Fertigungskosten und die Sonderkos-
ten der Fertigung. 3Bei der Berechnung
der Herstellungskosten dürfen auch
angemessene Teile der notwendigen
Materialgemeinkosten, der notwen-
digen Fertigungsgemeinkosten und
des Wertverzehrs des Anlagevermö-
gens, soweit er durch die Fertigung
veranlaßt ist, eingerechnet werden.
4Kosten der allgemeinen Verwaltung
sowie Aufwendungen für soziale Ein-
richtungen des Betriebs, für freiwillige
soziale Leistungen und für betriebliche
Altersversorgung brauchen nicht ein-
gerechnet zu werden. 5Aufwendungen
im Sinne der Sätze 3 und 4 dürfen nur
insoweit berücksichtigt werden, als sie
auf den Zeitraum der Herstellung ent-
fallen. 6Vertriebskosten dürfen nicht
in die Herstellungskosten einbezogen
werden.

(2)3) 1Herstellungskosten sind die
Aufwendungen, die durch den Ver-
brauch von Gütern und die Inan-
spruchnahme von Diensten für die
Herstellung eines Vermögensgegen-
stands, seine Erweiterung oder für eine
über seinen ursprünglichen Zustand
hinausgehende wesentliche Verbes-
serung entstehen. 2Dazu gehören die
Materialkosten, die Fertigungskosten
und die Sonderkosten der Fertigung
sowie angemessene Teile der Ma-
terialgemeinkosten, der Fertigungs-
gemeinkosten und des Wertverzehrs
des Anlagevermögens, soweit dieser
durch die Fertigung veranlasst ist.
3Bei der Berechnung der Herstellungs-
kosten dürfen angemessene Teile der
Kosten der allgemeinen Verwaltung
sowie angemessene Aufwendungen
für soziale Einrichtungen des Betriebs,
für freiwillige soziale Leistungen und
für die betriebliche Altersversorgung
einbezogen werden, soweit diese auf
den Zeitraum der Herstellung entfal-
len. 4Forschungs- und Vertriebskosten
dürfen nicht einbezogen werden.

1) § 255 HGB zuletzt geändert durch BilMoG v. 25.5.2009, BGBl. I 2009, 1102 = BStBl I 2009,
650 (Auszug) (siehe auch Übersicht Gesetzesänderungen).

2) Überschrift zu § 255 HGB geändert durch BilMoG v. 25.5.2009 (BGBl. I 2009, 1102 = BStBl
I 2009, 650 – Auszug).

3) § 255 Abs. 2 HGB neu gefasst durch BilMoG v. 25.5.2009 (BGBl. I 2009, 1102 = BStBl I
2009, 650 – Auszug); erstmals anzuwenden für Geschäftsjahre, die nach dem 31.12.2009
beginnen (Art. 66 Abs. 3 Satz 1 EGHGB).
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(2a)1) 1Herstellungskosten eines
selbst geschaffenen immateriellen
Vermögensgegenstands des Anla-
gevermögens sind die bei dessen
Entwicklung Aufwendungen nach
Absatz 2. 2Entwicklung ist die An-
wendung von Forschungsergebnissen
oder von anderem Wissen für die
Neuentwicklung von Gütern oder
Verfahren oder die Weiterentwicklung
von Gütern oder Verfahren mittels
wesentlicher Änderungen. 3Forschung
ist die eigenständige und planmäßige
Suche nach neuen wissenschaftli-
chen oder technischen Erkenntnissen
oder Erfahrungen allgemeiner Art,
über deren technische Verwertbarkeit
und wirtschaftliche Erfolgsaussichten
grundsätzlich keine Aussagen gemacht
werden können. 4Können Forschung
und Entwicklung nicht verlässlich
voneinander unterschieden werden,
ist eine Aktivierung ausgeschlossen.

(3) 1Zinsen für Fremdkapital gehören nicht zu den Herstellungskosten. 2Zinsen
für Fremdkapital, das zur Finanzierung der Herstellung eines Vermögensgegen-
stands verwendet wird, dürfen angesetzt werden, soweit sie auf den Zeitraum
der Herstellung entfallen; in diesem Falle gelten sie als Herstellungskosten des
Vermögensgegenstands.

[Fassung für Geschäftsjahre, die vor
dem 1.1.2010 beginnen:]

[Fassung für Geschäftsjahre, die nach
dem 31.12.2009 beginnen:]

(4) 1Als Geschäfts- oder Firmenwert
darf der Unterschiedsbetrag angesetzt
werden, um den die für die Über-
nahme eines Unternehmens bewirkte
Gegenleistung den Wert der einzelnen
Vermögensgegenstände des Unter-
nehmens abzüglich der Schulden im
Zeitpunkt der Übernahme übersteigt.
2Der Betrag ist in jedem folgenden Ge-
schäftsjahr zu mindestens einem Vier-
tel durch Abschreibungen zu tilgen.
3Die Abschreibung des Geschäfts- oder
Firmenwerts kann aber auch plan-
mäßig auf die Geschäftsjahre verteilt
werden, in denen er voraussichtlich
genutzt wird.

(4)2) 1Der beizulegende Zeitwert ent-
spricht dem Marktpreis. 2Soweit kein
aktiver Markt besteht, anhand dessen
sich der Marktpreis ermitteln lässt, ist
der beizulegende Zeitwert mit Hilfe
allgemein anerkannter Bewertungs-
methoden zu bestimmen. 3Lässt sich
der beizulegende Zeitwert weder nach
Satz 1 noch nach Satz 2 ermitteln, sind
die Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten gemäß § 253 Abs. 4 fortzufüh-
ren. 4Der zuletzt nach Satz 1 oder 2
ermittelte beizulegende Zeitwert gilt
als Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten im Sinn des Satzes 3.

1) § 255 Abs. 2a HGB eingefügt durch BilMoG v. 25.5.2009 (BGBl. I 2009, 1102 = BStBl I
2009, 650 – Auszug); erstmals anzuwenden für Geschäftsjahre, die nach dem 31.12.2009
beginnen (Art. 66 Abs. 3 Satz 1 EGHGB).

2) § 255 Abs. 4 HGB neu gefasst durch BilMoG v. 25.5.2009 (BGBl. I 2009, 1102 = BStBl I
2009, 650 – Auszug); erstmals anzuwenden für Geschäftsjahre, die nach dem 31.12.2009
beginnen (Art. 66 Abs. 3 Satz 1 EGHGB).
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bindlichkeit um den Skontobetrag zu vermindern, wenn die Entscheidung über
die Inanspruchnahme des Skontos bereits gefallen ist.1)

126–
130

(einstweilen frei)

C. Herstellungskosten (Abs. 2)
I. Begriff der Herstellungskosten

1. Grundsätze für die Ermittlung der Herstellungskosten

131 Herstellungskosten treten an die Stelle von Anschaffungskosten, wenn die Vermö-
gensgegenstände nicht von Dritten erworben, sondern selbst erstellt werden. Her-
stellungskosten liegen aber auch vor, wenn ein bereits im Unternehmen vorhan-
dener Vermögensgegenstand erweitert oder über seinen ursprünglichen Zustand
hinaus wesentlich verbessert wird (§ 255 Abs. 2 Satz 1 HGB). Als Folge des Reali-
sationsprinzips sind Herstellungsvorgänge wie Anschaffungsvorgänge erfolgsneu-
tral abzubilden; sie sollen lediglich zu einer bilanziellen Vermögensumschichtung
führen.

132 Um dem Erfolgsneutralitätsprinzip zu entsprechen, ist der bilanzrechtliche Be-
griff der Herstellungskosten wie der der Anschaffungskosten pagatorischer
Natur: Es dürfen nur die tatsächlich angefallenen Ausgaben aktiviert werden;
nicht-pagatorische Teile der kalkulatorischen Kostenarten (z.B. kalkulatorische
Eigenkapitalzinsen, kalkulatorischer Unternehmerlohn) dürfen nicht einbezogen
werden.2) Maßgeblich sind die Ist-Kosten, nicht die Plan- oder Soll-Kosten,
denn rechnete man im Falle überhöhter Kosten nur einen Teil dieser Kosten in
die Herstellungskosten, würde sich der Herstellungsvorgang erfolgsmindernd
auswirken.3) Mit dem Erfolgsneutralitätsprinzip korrespondiert ein finaler Her-
stellungskostenbegriff; es sollen alle mit dem Ziel der Herstellung getätigten
Aufwendungen den Herstellungskosten zugerechnet werden.4)

133 Konsequent wäre die Bezeichnung Herstellungsausgaben statt Herstellungskos-
ten, da es sich um noch nicht periodisierte Ausgaben handelt, die für die Herstel-
lung des Vermögensgegenstandes angefallen sind.

134 Das Erfolgsneutralitätsprinzip steht im Konflikt mit dem bilanziellen Vorsichts-
prinzip. Es kommt zu Überbewertungen, wenn nicht werthaltige Kostenelemente
eingerechnet werden und der Herstellungsvorgang zu weit verstanden wird.5) Die
Aktivierbarkeit der Ausgaben als Herstellungskosten setzt eine Werterhöhung des
hergestellten Vermögensgegenstandes voraus.6) Vorsichtsbedingt ist die Aktivie-
rung zu unterlassen, sofern Zweifel an der erhöhten Werthaltigkeit des Vermö-
gensgegenstandes bestehen.7) Als Ausdruck des Vorsichtsprinzips zählen Unter-
beschäftigungskosten nicht zu den Herstellungskosten.

135 Zur Ermittlung der Herstellungskosten wird typischerweise auf die interne Kosten-
rechnung zurückgegriffen, wobei gewährleistet sein muss, dass nur pagatorische

1) Vgl. Schmidt, FR 1991, 299; ADS, 6. Aufl., § 253 HGB Rz. 159; Ellrott/Brendt in Beck
Bil-Komm., 6. Aufl., § 255 HGB Rz. 63.

2) Vgl. Moxter, Bilanzrechtsprechung, 6. Aufl., 208.
3) Vgl. Moxter, Bilanzrechtsprechung, 6. Aufl., 208 f.; Ballwieser in MünchKomm. HGB,

2. Aufl., § 255 HGB Rz. 52.
4) Vgl. BFH v. 13.10.1983, IV R 160/78, BStBl II 1984, 101; ADS, 6. Aufl., § 255 HGB Rz. 117;

Döllerer, BB 1966, 1405, 1408; Moxter, Bilanzrechtsprechung, 6. Aufl., 209; Göbel in
Hofbauer/Kupsch, § 255 HGB Rz. 102 (November 2001).

5) Vgl. Moxter, Bilanzrechtsprechung, 6. Aufl., 209.
6) Vgl. ADS, 6. Aufl., § 255 HGB Rz. 118; Moxter, Bilanzrechtsprechung, 6. Aufl., 210; a.A.

BFH v. 4.7.1990, GrS 1/89, BStBl II 1990, 830; Göbel in Hofbauer/Kupsch, § 255 HGB
Rz. 101 (November 2001).

7) Vgl. ADS, 6. Aufl., § 255 HGB Rz. 118.
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Aufwendungen in die Kalkulation einbezogen werden und nicht-pagatorische
Kostenbestandteile davon abgetrennt werden.1)

2. Herstellungsvorgang

136Zur Herstellung zählt nicht nur die Neuschaffung eines Vermögensgegenstandes
(Herstellung im engeren Sinne), sondern auch seine Erweiterung und seine „über
seinen ursprünglichen Zustand hinausgehende wesentliche Verbesserung“ (§ 255
Abs. 2 Satz 1 HGB). In den letzten beiden Fällen spricht man auch von nachträgli-
cher Herstellung.2)

137Die Herstellung im engeren Sinne umfasst neben der Herstellung eines bisher
noch nicht existierenden Vermögensgegenstandes des Anlage- oder Umlaufver-
mögens durch Be- oder Verarbeitung auch die Wiederherstellung eines vollständig
verschlissenen Vermögensgegenstandes und die Veränderung der betrieblichen
Funktion eines bereits vorhandenen bzw. angeschafften Vermögensgegenstandes
(Wesensänderung).3)

Bei Gebäuden können folglich Instandsetzungs- und Modernisierungsarbeiten im
Zusammenhang mit der (Neu-)Herstellung eines Gebäudes stehen, und zwar dann,
wenn das Gebäude so stark abgenutzt ist, „dass es unbrauchbar geworden ist
(Vollverschleiß), und durch die Instandsetzungsarbeiten unter Verwendung der
übrigen noch nutzbaren Teile ein neues Gebäude hergestellt wird.“ Von einem
Vollverschleiß ist auszugehen, „wenn das Gebäude schwere Substanzschäden an
den für die Nutzbarkeit als Bau und die Nutzungsdauer des Gebäudes bestimmen-
den Teilen hat.“4)

Zum Herstellungsprozess zählen nicht nur die produktionstechnischen Vorgänge,
sondern auch die vorgelagerten Planungs- und Vorbereitungsmaßnahmen, die
Beschaffung und die Lagerung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie der
unfertigen Erzeugnisse.5) So hat der BFH entschieden, dass fertigungsbezogene
Vorbereitungskosten (z.B. Kosten der Planung eines Gebäudes) zu den aktivie-
rungspflichtigen Herstellungskosten gehören, auch wenn mit der – äußerlich er-
kennbaren – Herstellung des Wirtschaftsgutes noch nicht begonnen worden ist.6)

138Mit der Erweiterung eines bereits bestehenden Vermögensgegenstandes wird auf
eine Substanzmehrung des Gegenstandes als Ganzem abgestellt; grundsätzlich ist
hiermit eine Erweiterung der Nutzungsmöglichkeiten verbunden.7) Als Beispiele
lassen sich der erstmalige Einbau einer Fahrstuhlanlage in ein bereits bestehendes
Gebäude, der Anbau oder die Aufstockung um ein weiteres Geschoss bei einem
bereits bestehenden Gebäude, der Einbau tragender Zwischendecken und die
Verlängerung eines Förderbandes anführen.8) Weil es nicht auf die Wesentlich-
keit der Erweiterung ankommt, führt in enger Wortauslegung des § 255 Abs. 2

1) Vgl. Göbel in Hofbauer/Kupsch, § 255 HGB Rz. 104 (November 2001).
2) Vgl. Göbel in Hofbauer/Kupsch, § 255 HGB Rz. 107 (November 2001); ADS, 6. Aufl., § 255

HGB Rz. 118.
3) Vgl. Glanegger, DB 1987, 2173; Ellrott/Brendt in Beck Bil-Komm., 6. Aufl., § 255 HGB

Rz. 375–379; Göbel in Hofbauer/Kupsch, § 255 HGB Rz. 108 (November 2001); ADS,
6. Aufl., § 255 HGB Rz. 121.

4) BMF v. 18.7.2003, IV C 3 – S 2211 – 94/03, BStBl I 2003, 386, Rz. 18 (beide Zitate). Im
Original z.T. kursiv.

5) Vgl. ADS, 6. Aufl., § 255 HGB Rz. 119; Ellrott/Brendt in Beck Bil-Komm., 6. Aufl., § 255
HGB Rz. 362, 364; Göbel in Hofbauer/Kupsch, § 255 HGB Rz. 109 (November 2001).

6) Vgl. BFH v. 11.3.1976, IV R 176/72, BStBl II 1976, 614; v. 23.11.1978, IV R 20/75, BStBl II
1979, 143.

7) Vgl. Oestreicher in Beck HdR, B 163 Rz. 264 (Februar 2003); ADS, 6. Aufl., § 255 HGB
Rz. 122; Ellrott/Brendt in Beck Bil-Komm., 6. Aufl., § 255 HGB Rz. 380.

8) Vgl. Glade, DB 1997, 296, 297; ADS, 6. Aufl., § 255 HGB Rz. 122; Ellrott/Brendt in Beck
Bil-Komm., 6. Aufl., § 255 HGB Rz. 380; BMF v. 18.7.2003, IV C 3 – S 2211 – 94/03, BStBl
I 2003, 386, Rz. 19–22.
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Satz 1 HGB jede auch geringfügige Erweiterung zur Aktivierung von Herstel-
lungskosten.1) Eine Erweiterung ist aber zu verneinen, wenn nur Teile eines Ver-
mögensgegenstandes erneuert werden oder der Einbau zusätzlicher Teile lediglich
der Erhaltung der Funktionsfähigkeit des vorhandenen Vermögensgegenstandes
dient;2) in diesen Fällen liegen sofort abzugsfähige Aufwendungen vor, so etwa
bei der Umstellung einer Heizungsanlage von Einzelöfen auf eine Zentralhei-
zung3) oder dem „Ersatz eines Flachdaches durch ein Satteldach, wenn dadurch
lediglich eine größere Raumhöhe geschaffen wird, ohne die nutzbare Fläche und
damit die Nutzungsmöglichkeit zu erweitern“.4)

139 Die über den ursprünglichen Zustand hinausgehende wesentliche Verbesserung
des Vermögensgegenstandes als dritter Fall der Aktivierung von Herstellungskos-
ten bezieht sich auf den Gegenstand als Ganzes, nicht auf einzelne Teile hier-
von.5) Sie ist grundsätzlich gegeben, wenn entsprechende Maßnahmen über die
zeitgemäße Erneuerung hinaus zu einer deutlichen Erhöhung des Gebrauchswer-
tes des Vermögensgegenstandes führen.6) Eine Änderung der Wesensart des Ver-
mögensgegenstandes ist nicht erforderlich, weil hierdurch ggf. ein anderer Ver-
mögensgegenstand entstehen kann.7) Ob eine wesentliche Verbesserung auch bei
einer erheblichen Verlängerung der Nutzungsdauer zu bejahen ist, wird kontro-
vers diskutiert.8) Mit dem „ursprünglichen Zustand“ ist im Grundsatz nach der
h.M. nicht der Zustand bei der ursprünglichen Herstellung des Vermögensgegen-
standes, sondern der Zustand bei der erstmaligen Bilanzierung im Unternehmen
gemeint.9) Es ist offensichtlich, dass die Kriterien der Erweiterung und der wesent-
lichen Verbesserung ineinander übergehen oder mehr oder weniger ausgeprägt
gegeben sind.10)

140 Als wichtiges Indiz für das Vorliegen einer wesentlichen Verbesserung im Sinne
einer deutlichen Erhöhung des Gebrauchswertes bei Gebäuden galt bisher ein im
Verhältnis zum Kaufpreis hoher anschaffungsnaher Aufwand (anschaffungsnaher
Herstellungsaufwand). Nach der früheren Auffassung der Finanzverwaltung und
der BFH-Rechtsprechung waren im Regelfall Reparatur- und Modernisierungs-
aufwendungen als Herstellungskosten zu aktivieren, wenn sie innerhalb von drei
Jahren nach der Anschaffung des Gebäudes anfielen und 15 % des Kaufpreises
überstiegen.11) Diese Vermutung nachträglicher Herstellungskosten wurde für das
Handelsrecht grundsätzlich übernommen,12) sofern die einzelnen Reparatur- und
Modernisierungsmaßnahmen von vornherein als wesentliche Verbesserung des
Gebäudes geplant waren.

141 Nach der neuen Rechtsprechung des BFH sind anschaffungsnahe Aufwendungen
nicht mehr allein wegen ihrer Höhe oder ihrer zeitlichen Nähe zur Anschaffung

1) Vgl. Ellrott/Brendt in Beck Bil-Komm., 6. Aufl., § 255 HGB Rz. 380.
2) Vgl. ADS, 6. Aufl., § 255 HGB Rz. 122.
3) Vgl. BFH v. 24.7.1979, VIII R 162/78, BStBl II 1980, 7.
4) BMF v. 18.7.2003, IV C 3 – S 2211 – 94/03, BStBl I 2003, 386, Rz. 23.
5) Vgl. Göbel in Hofbauer/Kupsch, § 255 HGB Rz. 111 (November 2001); Ellrott/Brendt in

Beck Bil-Komm., 6. Aufl., § 255 HGB Rz. 385.
6) Vgl. BFH v. 9.5.1995, IX R 69/92, BStBl II 1996, 630; Pezzer, DB 1996, 849, 852 f.;

Funnemann, WPg 2002, 789, 792; Stuhrmann, BB 1997, 658, 659; Ellrott/Brendt in Beck
Bil-Komm., 6. Aufl., § 255 HGB Rz. 386.

7) Vgl. Oestreicher in Beck HdR, B 163 Rz. 271 (Februar 2003).
8) Bejahend BFH v. 9.5.1995, IX 116/92, BStBl II 1996, 632; Funnemann, WPg 2002, 789,

792; ADS, 6. Aufl., § 255 HGB Rz. 125; Ellrott/Brendt in Beck Bil-Komm., 6. Aufl., § 255
HGB Rz. 387; a.A. Knop/Küting in Küting/Weber, 5. Aufl., § 255 HGB Rz. 350 (November
2003).

9) Vgl. BFH v. 9.5.1995, IX R 116/92, BStBl II 1996, 632, 634; Spindler, DStR 1996, 765, 767;
Oestreicher in Beck HdR, B 163 Rz. 270 (Februar 2003); Ellrott/Brendt in Beck Bil-Komm.,
6. Aufl., § 255 HGB Rz. 383; Funnemann, WPg 2002, 789, 790 f.

10) Vgl. ADS, 6. Aufl., § 255 HGB Rz. 126.
11) Vgl. R 157 Abs. 4 EStR 2001; BFH v. 9.5.1995, IX R 116/92, BStBl II 1996, 632.
12) Vgl. Ellrott/Schmidt-Wendt in Beck Bil-Komm., 4. Aufl., § 255 HGB Rz. 388.
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eines Gebäudes als Herstellungskosten zu beurteilen.1) Der BFH hat die typi-
sierende Betrachtungsweise der Finanzverwaltung, die allein auf diesen beiden
Kriterien – zeitliche Nähe zum Anschaffungszeitpunkt und Höhe der Aufwen-
dungen im Verhältnis zum Kaufpreis – fußte, ausdrücklich aufgegeben. Vielmehr
ist eine Einzelfallbetrachtung notwendig und damit (auch) bei Gebäuden darauf
abzustellen, ob Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen, die für sich
allein noch als Erhaltungsmaßnahmen zu beurteilen wären, in ihrer Gesamtheit
über eine zeitgemäße substanzerhaltende (Bestandteil-)Erneuerung hinausgehen
und zu einer deutlichen Erhöhung des Gebrauchswertes des Gebäudes gegen-
über dem Erwerbszeitpunkt führen.2) Das ist immer dann der Fall, „wenn der
Gebrauchswert (Nutzungspotenzial) eines Gebäudes von einem sehr einfachen
auf einen mittleren oder von einem mittleren auf einen sehr anspruchsvollen
Standard gehoben wird.“3) Sind mindestens drei der wesentlichen Bereiche, die
nach Ansicht des BFH den Standard eines Wohngebäudes bestimmen (neben dem
architektonischen Zuschnitt die Heizungs-, Sanitär- und Elektroinstallationen so-
wie die Fenster, nicht dagegen Türen, Zargen oder Fußböden),4) von entsprechen-
den Baumaßnahmen betroffen, liegt eine Standardverbesserung und damit eine
wesentliche Verbesserung i.S.d. § 255 Abs. 2 Satz 1 HGB vor.5) Nach den neuen
Urteilen des BFH sind die Kriterien der wesentlichen Verbesserung weitgehend
inhaltsgleich mit denen der Versetzung in den betriebsbereiten Zustand i.S.d.
§ 255 Abs. 1 Satz 1 HGB (→ Rz. 30 ff.).6)

142Bei Baumaßnahmen, die für sich gesehen noch nicht zu einer wesentlichen Verbes-
serung (= Standardsprung in den drei Bereichen) führen, ist von Herstellungskos-
ten auszugehen, wenn sie Teil einer Gesamtmaßnahme sind, mit der planmäßig
in zeitlichem Zusammenhang über mehrere Veranlagungszeiträume hinweg der
Standard gehoben wird (Sanierung in Raten).7) Dabei gilt als zeitlicher Zusammen-
hang im Grundsatz ein Zeitraum von fünf Jahren.

143Aufwendungen, die nur einen Teil des Gebäudes betreffen, aber auf Grund der
Erhöhung des Gebrauchswertes (= Standardsprung) den Charakter von Herstel-
lungsaufwand haben, werden getrennt vom Instandsetzungs- oder Erhaltungsauf-
wand anderer Einheiten als Herstellungskosten angesehen.8)

144Sofern die Kriterien der Erweiterung und wesentlichen Verbesserung zu verneinen
sind, werden die entsprechenden Aufwendungen als Erhaltungsaufwand behan-
delt; sie mindern sofort den Gewinn. Erhaltungsaufwand kann demnach in Um-
kehrung der Begriffsmerkmale des aktivierungspflichtigen Herstellungsaufwan-
des bestimmt werden.9) Typische Beispiele sind Aufwendungen für Instandhaltung
und Wartung. So haben Baumaßnahmen, die zu einer deutlichen Nutzungserweite-
rung bei den Fenstern und den Sanitäranlagen führen, noch nicht die wesentliche
Verbesserung des Gebäudes gem. § 255 Abs. 2 Satz 1 HGB zur Folge;10) es handelt

1) Vgl. BFH v. 12.9.2001, IX R 39/97, BStBl II 2003, 569; v. 12.9.2001, IX R 52/00, BStBl II
2003, 574. Die Finanzverwaltung folgt im Grundsatz der geänderten Rechtsprechung des
BFH, vgl. BMF v. 18.7.2003, IV C 3 – S 2211 – 94/03, BStBl I 2003, 386.

2) Vgl. BFH v. 12.9.2001, IX R 39/97, BStBl II 2003, 569; BMF v. 18.7.2003, IV C 3 – S 2211 –
94/03, BStBl I 2003, 386.

3) BFH v. 12.9.2001, IX R 39/97, BStBl II 2003, 569, mit Bezug auf BFH v. 9.5.1995, IX R
116/92, BStBl II 1996, 632. Vgl. auch BFH v. 20.8.2002, IX R 10/02, BFH/NV 2003, 35; v.
3.12.2002, IX R 64/99, BStBl II 2003, 590.

4) Vgl. im Einzelnen BFH v. 12.9.2001, IX R 39/97, BStBl II 2003, 569; v. 20.8.2002, R 10/02,
BFH/NV 2003, 35; Wolff-Diepenbrock, DB 2002, 1286, 1291.

5) Vgl. BFH v. 12.9.2001, IX R 39/97, BStBl II 2003, 569.
6) Vgl. BFH v. 20.8.2002, IX R 43/00, BFH/NV 2003, 34; Wolff-Diepenbrock, DB 2002, 1286,

1290.
7) Vgl. BMF v. 18.7.2003, IV C 3 – S 2211 – 94/03, BStBl I 2003, 386, Rz. 31.
8) Vgl. BMF v. 18.7.2003, IV C 3 – S 2211 – 94/03, BStBl I 2003, 386, Rz. 32.
9) Vgl. Ellrott/Brendt in Beck Bil-Komm., 6. Aufl., § 255 HGB Rz. 390.

10) Vgl. BFH v. 20.8.2002, IX R 21/00, BFH/NV 2002, 33.
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sich um Erhaltungsaufwand. Das Vorsichtsprinzip gebietet es, im Zweifel von
Erhaltungsaufwand auszugehen.1)

145 Wenn Erhaltungs- und Herstellungsaufwand zusammentreffen, indem an einem
Gebäude in engem räumlichen, zeitlichen und sachlichen Zusammenhang Arbei-
ten durchgeführt werden, die für sich gesehen teils Erhaltungs- und teils Herstel-
lungsaufwand darstellen, so sind die einzelnen Maßnahmen getrennt voneinander
zu behandeln. Gegebenenfalls sind die Aufwendungen im Wege der Schätzung
auf die einzelnen Maßnahmen aufzuteilen.2) Hingegen sind die Aufwendungen
einheitlich als Herstellungskosten zu behandeln, wenn die Erhaltungsaufwendun-
gen und der Herstellungsaufwand im Rahmen einer bautechnisch ineinandergrei-
fenden Maßnahme (einheitliche Baumaßnahme) anfallen.3) Die Finanzverwaltung
sieht ein bautechnisches Ineinandergreifen als gegeben an, wenn die Erhaltungs-
arbeiten Voraussetzung für die Schaffung des betriebsbereiten Zustandes oder für
die Herstellungsarbeiten sind oder wenn die Erhaltungsarbeiten durch Maßnah-
men, die den betriebsbereiten Zustand schaffen, oder durch Herstellungsarbeiten
verursacht worden sind.4) Von einem bautechnischen Ineinandergreifen ist aber
nicht deshalb auszugehen, weil der Steuerpflichtige Herstellungsarbeiten zum An-
lass nimmt, auch sonstige Renovierungsarbeiten vorzunehmen. Allein die gleich-
zeitige Durchführung verschiedener Arbeiten reicht für die Herstellung eines sach-
lichen Zusammenhangs nicht aus.5)

146 Gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 1a Satz 1 EStG sind (anschaffungsnahe) Herstellungskosten
eines Gebäudes dann anzunehmen, wenn innerhalb von drei Jahren nach Anschaf-
fung des Gebäudes Instandsetzungs- und Modernisierungsarbeiten durchgeführt
werden, deren Nettoaufwand 15 % der Anschaffungskosten des Gebäudes über-
steigt. Zu diesen Aufwendungen gehören nach § 6 Abs. 1 Nr. 1a Satz 2 EStG nicht
die Aufwendungen für Erweiterungen i.S.d. § 255 Abs. 2 Satz 1 HGB (originäre
Herstellungskosten) sowie Aufwendungen für Erhaltungsarbeiten, die jährlich üb-
licherweise anfallen (z.B. Schönheitsreparaturen).6) Der Gesetzgeber hat mit dem
StÄndG 2003 im Wege dieser Norm die alte Verwaltungsauffassung7) (→ Rz. 140)
wieder aufgenommen, weil die geänderte Rechtsprechung des BFH im Einzelfall
schwierig anzuwenden und streitanfällig sei. In der Literatur ist diese Gesetzesbe-
gründung auf scharfe Kritik gestoßen.8)

Die Neuregelung ist auf Baumaßnahmen anzuwenden, mit denen nach dem
31.12.2003 begonnen wird.

Steuerlich ist damit zuerst zu prüfen, ob § 6 Abs. 1 Nr. 1a EStG erfüllt ist. Sofern dies
nicht der Fall ist, ist anhand der Kriterien der Rechtsprechung und ihr folgend der
Finanzverwaltung zu ermitteln, ob Anschaffungskosten auf Grund der Herstellung
der Betriebsbereitschaft oder auf Grund eines Standardsprungs gegeben sind.
Wenn beides zu verneinen ist, bleibt anhand der Vorgaben des § 255 Abs. 2 HGB zu

1) Vgl. BFH v. 9.5.1995, IX R 116/92, BStBl II 1996, 632, 635; Moxter, Bilanzrechtsprechung,
6. Aufl., 210.

2) Vgl. BFH v. 9.5.1995, IX R 116/92, BStBl II 1996, 632, 635; BMF v. 18.7.2003, IV C 3 – S
2211 – 94/03, BStBl I 2003, 386, Rz. 33; Spindler, DStR 1996, 765, 768.

3) Vgl. BFH v. 9.5.1995, IX R 116/92, BStBl II 1996, 632, 635; v. 16.7.1996, IX R 34/94, BStBl
II 1996, 649; BMF v. 18.7.2003, IV C 3 – S 2211 – 94/03, BStBl I 2003, 386, Rz. 34; Göbel
in Hofbauer/Kupsch, § 255 HGB Rz. 113 (November 2001); Flies, DStZ 1996, 584, 586 f.;
Risthaus, BB 1997, 2453, 2454 ff.

4) Vgl. BMF v. 18.7.2003, IV C 3 – S 2211 – 94/03, BStBl I 2003, 386, Rz. 35.
5) Vgl. BMF v. 18.7.2003, IV C 3 – S 2211 – 94/03, BStBl I 2003, 386, Rz. 35.
6) Vgl. hierzu auch OFD München v. 11.6.2004, S 2211 – 45 St 41/OFD Nürnberg v. 11.6.2004,

S 2211 – 185/St 32, DB 2004, 1464.
7) Vgl. R 157 Abs. 4 Satz 3 EStR 2001.
8) Vgl. Spindler, DB 2004, 507, 508; Pezzer, DStR 2004, 525, 527; Söffing, DB 2004, 946, 947;

Hiller, INF 2004, 663, 664; Carlé, FS Korn, 41, 54 f.
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prüfen, ob Herstellungsaufwand vorliegt. Sofern auch dies ausgeschlossen werden
kann, liegt Erhaltungsaufwand vor.1)

Nach wohl h.M. in der Literatur ist der Anwendungsbereich des § 6 Abs. 1 Nr. 1a
EStG auf die Aufwendungen beschränkt, die dem Grunde nach Erhaltungsauf-
wand darstellen, denn der Gesetzgeber spricht ausdrücklich von „Aufwendun-
gen für Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen“.2) Für die Ansicht, § 6
Abs. 1 Nr. 1a EStG beziehe sich auch auf Aufwendungen für wesentliche Verbes-
serungen, die nach § 255 Abs. 2 HGB zu Herstellungskosten führen,3) dürfte daher
kein Raum sein.

§ 6 Abs. 1 Nr. 1a EStG ist als originäre steuerrechtliche Bewertungsregel anzusehen
und führt folglich zu einer Durchbrechung des Maßgeblichkeitsgrundsatzes (Be-
wertungsvorbehalt, § 5 Abs. 6 EStG). Diese Norm ist europarechtskonform nicht als
Erweiterung des Herstellungskostenbegriffs, sondern als Fiktionsvorschrift zu ver-
stehen. Der Begriff der Herstellungskosten in § 255 Abs. 2 HGB bleibt unberührt,
so dass die betreffenden Aufwendungen nach wie vor nicht als Herstellungskosten
anzusehen sind und handelsrechtlich nicht aktiviert werden dürfen.4)

147–
150

(einstweilen frei)

II. Umfang der Herstellungskosten

1. Wertunter- und Wertobergrenze der Herstellungskosten nach Handels- und
Steuerrecht

151Die Bestandteile der Herstellungskosten sind in § 255 Abs. 2 und 3 HGB ab-
schließend aufgezählt. Es ist zwischen aktivierungspflichtigen, aktivierbaren und
nicht aktivierbaren Ausgaben zu unterscheiden, so dass sich eine Wertunter- und
Wertobergrenze der Herstellungskosten ergibt. Damit existiert für die Bewertung
eines Vermögensgegenstandes zu Herstellungskosten kein vorgeschriebener
Fixwert wie dies bei der Bewertung zu Anschaffungskosten der Fall ist.5)

Mit dem BilMoG wurde § 255 Abs. 2a HGB n.F. neu eingefügt, der die Herstel-
lungskostenregelung für selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände
des Anlagevermögens konkretisiert (→ Rz. 212 ff.).

152Die Materialeinzelkosten (→ Rz. 164–168), die Fertigungseinzelkosten (→ Rz. 169)
und die Sondereinzelkosten der Fertigung (→ Rz. 170–172) sind aktivierungs-
pflichtig und bilden damit die Wertuntergrenze der handelsrechtlichen Herstel-
lungskosten (§ 255 Abs. 2 Satz 2 HGB). Einbeziehungswahlrechte6) bestehen für
angemessene Teile der notwendigen Material- und Fertigungsgemeinkosten, für
angemessene Teile des durch die Fertigung veranlassten Wertverzehrs des Anla-
gevermögens (§ 255 Abs. 2 Satz 3 HGB, → Rz. 188–195) sowie für Kosten der allge-
meinen Verwaltung, Aufwendungen für soziale Einrichtungen des Betriebs, frei-
willige soziale Leistungen und betriebliche Altersversorgung (§ 255 Abs. 2 Satz 4
HGB, → Rz. 196–200). Voraussetzung für die Ausübung dieser Wahlrechte ist es,
dass die Aufwendungen auf den Zeitraum der Herstellung (→ Rz. 183–187) entfal-
len (§ 255 Abs. 2 Satz 5 HGB). Zinsen für Fremdkapital dürfen unter bestimmten
Voraussetzungen als Herstellungskosten behandelt werden (§ 255 Abs. 3 HGB,
→ Rz. 221–227). Vertriebskosten dürfen nicht in die Herstellungskosten einbezo-

1) Vgl. Carlé, FS Korn, 41, 53. Vgl. auch das Prüfschema von Korn/Strahl in Korn, § 6 EStG
Rz. 183.4 (August 2004).

2) Vgl. Söffing, DB 2004, 946, 947; Carlé, FS Korn, 41, 56 f.
3) So Glanegger in Schmidt, 28. Aufl., § 6 EStG Rz. 113.
4) Vgl. Ellrott/Brendt in Beck Bil-Komm., 6. Aufl., § 255 HGB Rz. 389; Carlé, FS Korn, 41, 56;

Söffing, DB 2004, 946.
5) Vgl. Oestreicher in Beck HdR, B 163 Rz. 3 (Februar 2003).
6) Zur ökonomischen Beurteilung des handelsrechtlichen Einbeziehungswahlrechts vgl. Oe-

streicher in Beck HdR, B 163 Rz. 83 ff. (Februar 2003).
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gen werden (§ 255 Abs. 2 Satz 6 HGB, → Rz. 201 f.). Die Summe aller in § 255 Abs. 2
und 3 HGB explizit genannten Kostenbestandteile bildet die Wertobergrenze der
handelsrechtlichen Herstellungskosten.

§ 255 Abs. 2 Satz 2 HGB n.F. erweitert die Einbeziehungspflicht auf angemessene
Teile der Materialgemeinkosten, der Fertigungsgemeinkosten und des fertigungs-
bedingten Werteverzehrs des Anlagevermögens. Hierdurch soll die Informations-
funktion des handelsrechtlichen Jahresabschlusses gestärkt werden. Als aktivie-
rungsfähige, aber nicht aktivierungspflichtige Kosten werden in § 255 Abs. 2 Satz 3
HGB n.F. Kosten der allgemeinen Verwaltung sowie angemessene Aufwendungen
für soziale Einrichtungen des Betriebs, für freiwillige soziale Leistungen und für die
betriebliche Altersversorgung gekennzeichnet,1) soweit diese auf den Zeitraum der
Herstellung entfallen. Neben Vertriebskosten werden nunmehr auch Forschungs-
kosten explizit als nicht aktivierungsfähig genannt (§ 255 Abs. 2 Satz 4 HGB n.F.).

153 Die Einbeziehungspflichten im Steuerrecht gehen über die des Handelsrechts hin-
aus. Steuerrechtlich sind zusätzlich zu den genannten Einzelkosten angemessene
Teile der notwendigen Material- und Fertigungsgemeinkosten sowie der Wertver-
zehr des Anlagevermögens, soweit er durch die Herstellung des Wirtschaftsgutes
veranlasst ist, einzubeziehen,2) so dass die steuerrechtliche Wertuntergrenze über
der handelsrechtlichen liegen kann.

Mit den Änderungen im Zuge des BilMoG (→ Rz. 152) kommt es zu einer Annähe-
rung der handelsrechtlichen Wertuntergrenze der Herstellungskosten an jene des
Steuerrechts sowie an den produktionsbezogenen Vollkostenbegriff der IFRS.3)

Nach der Neuregelung durch das BilMoG sind für selbst geschaffene immaterielle
Vermögensgegenstände des Anlagevermögens übereinstimmende Wertansätze in
der Handels- und Steuerbilanz nicht zwingend zu erwarten. Denn handelsrechtlich
besteht ein Aktivierungswahlrecht (§ 248 Abs. 2 Satz 1 HGB n.F.), während steuer-
rechtlich nach wie vor ein Aktivierungsverbot greift (§ 5 Abs. 2 EStG). Wenn diese
aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände bei der Produktion von Gütern
eingesetzt werden, müssen ihre planmäßigen Abschreibungen in die handelsrecht-
lichen Herstellungskosten der Erzeugnisse eingerechnet werden, was steuerlich
gerade nicht erlaubt ist.4)

154 Die folgende Übersicht fasst die Herstellungskostenbestandteile nach Handels-
und Steuerrecht zusammen:

Kostenarten Handelsrecht Steuerrecht

HGB a.F. HGB i.d.F.
des BilMoG

Materialeinzelkosten Pflicht Pflicht Pflicht

Fertigungseinzelkosten Pflicht Pflicht Pflicht

Sondereinzelkosten der
Fertigung

Pflicht Pflicht Pflicht

1) Die geänderte Formulierung („dürfen ... einbezogen werden“ in § 255 Abs. 2 Satz 3 HGB
n.F. gegenüber „brauchen nicht eingerechnet zu werden“ in § 255 Abs. 2 Satz 4 HGB)
bringt keine materielle Änderung mit sich, vgl. Kessler in Kessler/Leinen/Strickmann,
157, 172.

2) Vgl. R 6.3 Abs. 1 EStR 2008; BFH v. 21.10.1993, IV R 97/92, BStBl II 1994, 176, 178;
ausführlich dazu Ehmcke in Blümich, § 6 EStG Rz. 474 ff. (Oktober 2003).

3) Vgl. BT-Drucks. 16/10067 v. 30.7.2008, 59; Kaminski, Stbg 2009, 197, 202.
4) Vgl. Förster/Schmidtmann, BB 2009, 1342, 1346; Kessler in Kessler/Leinen/Strickmann,

157, 171; Vgl. Neubeck in Fischer/Günkel/Neubeck/Pannen, 49, 55 f., Rz. 66; Theile, BBK
2009, 607.
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Kostenarten Handelsrecht Steuerrecht

HGB a.F. HGB i.d.F.
des BilMoG

Herstellungskostenwert-
untergrenze HGB a.F.

Materialgemeinkosten Wahlrecht Pflicht Pflicht

Fertigungsgemeinkosten Wahlrecht Pflicht Pflicht

Verwaltungskosten
des Material- und
Fertigungsbereichs

Wahlrecht Pflicht Pflicht

Werteverzehr selbst
erstellter immaterieller
Anlagegüter, soweit durch
die Fertigung veranlasst

n/a Pflicht n/a

Werteverzehr des sonstigen
Anlagevermögens, soweit
durch die Fertigung
veranlasst

Wahlrecht Pflicht Pflicht

Herstellungskostenwert-
untergrenze HGB i.d.F. des
BilMoG und Steuerrecht

Aufwendungen für soziale
Einrichtungen des Betriebs

Wahlrecht Wahlrecht Wahlrecht

Aufwendungen für
freiwillige soziale
Leistungen

Wahlrecht Wahlrecht Wahlrecht

Aufwendungen für
die betriebliche
Altersversorgung

Wahlrecht Wahlrecht Wahlrecht

Fremdkapitalzinsen Wahlrecht
(unter

bestimmten
Vorausset-

zungen)

Wahlrecht
(unter

bestimmten
Vorausset-

zungen)

Wahlrecht
(unter

bestimmten
Vorausset-

zungen)

Allgemeine
Verwaltungskosten

Wahlrecht Wahlrecht Wahlrecht

Herstellungskostenwert-
obergrenze

Vertriebskosten Verbot Verbot Verbot

Forschungskosten Verbot Verbot Verbot

Abb.: Herstellungskosten im Handels- und Steuerrecht
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155 In der Literatur ist die Frage nach der steuerlichen Untergrenze der Herstellungs-
kosten nach wie vor umstritten.1) Unter anderem wird die Auffassung vertreten, die
handelsrechtliche Wertuntergrenze der Herstellungskosten gelte auch für die Steu-
erbilanz, da der Maßgeblichkeitsgrundsatz des § 5 Abs. 1 EStG Vorrang vor der De-
finition der steuerlichen Herstellungskosten in R 6.3 EStR 2008 habe; den Einkom-
mensteuerrichtlinien als interne Verwaltungsanweisung komme keine materielle
Gesetzeskraft zu.2) Allerdings hat der BFH eindeutig entschieden, dass R 6.3 EStR
2008 für die Definition der steuerlichen Herstellungskosten verbindlich ist.3) Über
den Bewertungsvorbehalt des § 5 Abs. 6 EStG kommt es zu einer Durchbrechung
des Maßgeblichkeitsprinzips. Mit dem BilMoG wird diese Diskussion obsolet.

156 Das handelsrechtliche Bewertungswahlrecht für Kosten der allgemeinen Verwal-
tung und Aufwendungen für soziale Einrichtungen des Betriebs, für freiwillige
soziale Leistungen und für betriebliche Altersversorgung (→ Rz. 196–200) sowie
für Zinsen für Fremdkapital (→ Rz. 221–227) gilt auch steuerrechtlich. Auf Grund
des im Zuge des BilMoG neu gefassten § 5 Abs. 1 Satz 1 EStG kann dieses Wahl-
recht unabhängig von der Handelsbilanz ausgeübt werden.4) Voraussetzung für die
Ausübung steuerlicher Wahlrechte ist, dass die Wirtschaftsgüter, die nicht mit dem
handelsrechtlich maßgeblichen Wert in der steuerlichen Gewinnermittlung aus-
gewiesen werden, in besondere laufend zu führende Verzeichnisse aufgenommen
werden (§ 5 Abs. 1 Satz 2 EStG n.F.).

157 Den Unternehmen steht bei der Ermittlung der Herstellungskosten ein erheblicher
bilanzpolitischer Spielraum offen, der grundsätzlich durch die GoB nicht einge-
schränkt wird.5) Der Grundsatz der Erfolgsneutralität des Herstellungsvorgangs
wird verletzt, wenn die Gemeinkosten nicht in die Herstellungskosten einbezo-
gen werden. Der Grundsatz der Bewertungsstetigkeit (→ § 252 HGB Rz. 241 ff.)
ist aber zwingend zu beachten. Demnach darf von der einmal gewählten Bewer-
tungsmethode nur in begründeten Ausnahmefällen (z.B. bei der Änderung von
Produktionsverfahren, bei wesentlichen Änderungen in der Gesellschaftsstruktur,
bei wesentlichen Änderungen des Beschäftigungsgrades) abgewichen werden.
Des Weiteren dürften art- und funktionsgleiche Vermögensgegenstände nicht ohne
sachlichen Grund nach unterschiedlichen Methoden bewertet werden.6) Auf Grund
der Änderungen durch das BilMoG (→ Rz. 152) wird dieser bilanzpolitische Spiel-
raum deutlich eingeschränkt.7)

1) Vgl. die Übersicht zu den divergierenden Auffassungen bei Glanegger in Schmidt,
28. Aufl., § 6 EStG Rz. 172 f.

2) Vgl. im Einzelnen Knop/Küting in Küting/Weber, 5. Aufl., § 255 HGB Rz. 234 f. (November
2003); Küting/Haeger, DStR 1988, 159–166; Mellwig, FS Budde, 397, 416; Knobbe-Keuk,
9. Aufl., 170 f.

3) Vgl. BFH v. 21.10.1993, IV R 87/92, BStBl II 1994, 176. Die im Urteil angesprochene R 33
EStR wurde durch R 6.3 EStR ersetzt.

4) Vgl. Kessler in Kessler/Leinen/Strickmann, 157, 177; Herzig/Briesemeister, DB 2009, 976,
977; Herzig/Briesemeister, DB 2009, 929 f.; Küting in Küting/Pfitzer/Weber, 2. Aufl., 159,
162; Kaminski, Stbg 2009, 197, 199; Dörfler/Adrian, Ubg 2009, 385, 387, 393; Ortmann-
Babel/Bolik/Gageur, DStR 2009, 934, 935.

5) Vgl. Ellrott/Brendt in Beck Bil-Komm., 6. Aufl., § 255 HGB Rz. 354 f.; zur Berichterstattung
der Kapitalgesellschaften über die Ermittlung der Herstellungskosten im Anhang vgl. ADS,
6. Aufl., § 255 HGB Rz. 252–256.

6) Vgl. Schneeloch, DB 1989, 285, 289; ADS, 6. Aufl., § 255 HGB Rz. 250; Göbel in Hofbauer/
Kupsch, § 255 HGB Rz. 106 (November 2001).

7) Vgl. Küting in Küting/Pfitzer/Weber, 2. Aufl., 159, 162 f.; Karrenbrock in Schmiel/Breit-
hecker, 125, 125; Bieg/Kußmaul/Petersen/Waschbusch/Zwirner, 104.



158–161 § 255 HGB

30. Erg.-Lfg./November 2009 Seite 50aKahle

2. Pflichtbestandteile (Abs. 2 Satz 2)

a) Begriff der Einzelkosten

158Die Einzelkosten determinieren bis zur Geltung des BilMoG die Wertuntergrenze
der handelsrechtlichen Herstellungskosten. Auch wenn das Gesetz den Begriff
Einzelkosten nicht verwendet, geht die h.M. davon aus, dass mit den in § 255 Abs. 2
Satz 2 HGB angesprochenen Materialkosten, Fertigungskosten und Sonderkosten
der Fertigung die Einzelkosten gemeint sind.1) Dieses Ergebnis wird damit begrün-
det, dass § 255 Abs. 2 Satz 3 HGB die Gemeinkosten explizit als Wahlbestandteil
erwähnt. Folglich verbleiben die Einzelkosten als Pflichtbestandteil der Herstel-
lungskosten.

159Kostentheoretisches Kriterium der Einzelkosten ist die direkte Zurechenbarkeit
zu einem Bezugsobjekt, ohne auf eine Schlüsselgröße zurückgreifen zu müssen.
Bezugsobjekte in der Kostenrechnung sind Kostenstellen und Kostenträger. Im
Rahmen des handelsrechtlichen Jahresabschlusses kommen nur die zu bewer-
tenden Vermögensgegenstände als Bezugsobjekte in Frage.2) Dies ergibt sich aus
der 4. EG-RL, in der eine Zurechnung der Kosten zu den einzelnen Erzeugnis-
sen gefordert wird.3) Handelsrechtlich liegen mithin aktivierungspflichtige Einzel-
kosten vor, wenn sich die Kosten ohne Proportionalisierung den zu bewertenden
Vermögensgegenständen direkt zurechnen lassen.4) Die unmittelbare Zurechnung
bezieht sich dabei auf einen eindeutigen quantitativen Zusammenhang zwischen
dem Vermögenswert und den zur Herstellung eingesetzten Leistungen.

160Fertigungslöhne lassen sich mit Ausnahme des Stücklohnes nur über die Schlüs-
selgröße Fertigungszeit den einzelnen Vermögensgegenständen zurechnen. Fer-
ner entstehen Fertigungslöhne bereits durch die Entscheidung, einen Arbeitneh-
mer einzustellen und nicht erst durch den Einsatz des Arbeitnehmers bei der
Herstellung eines bestimmten Vermögensgegenstandes, so dass es an einem
quantitativen Zusammenhang zwischen dem Vermögensgegenstand und den Fer-
tigungslöhnen fehlt. Unter kostentheoretischen Gesichtspunkten liegen streng
genommen keine Einzelkosten vor.5) Allerdings sind die Fertigungslöhne der h.M.
zufolge stets als Einzelkosten zu behandeln.6) Die Behandlung der Fertigungs-
löhne als Einzelkosten hat sich auf Grund jahrzehntelanger Übung in den GoB
manifestiert.7) Ellrott/Brendt führen darüber hinaus an, dass eine Schlüsselung bei
der Bewertung der eingesetzten Arbeitnehmer dem Einzelkostencharakter nicht
entgegenstehen würde, wenn der quantitative Zusammenhang in Bezug auf die
eingesetzten Leistungsmengen gegeben ist.8)

161Gemeinkosten lassen sich erst unter Rückgriff auf eine Schlüsselgröße den herge-
stellten Vermögensgegenständen anteilig zurechnen (echte Gemeinkosten). Da-
von zu unterscheiden sind Kosten, die sich theoretisch dem Kostenträger direkt
zurechnen lassen könnten, die direkte Zurechnung aus Wirtschaftlichkeitsgründen
aber unterbleibt (sog. unechte Gemeinkosten). Die Höhe der Einzelkosten wird

1) Vgl. ADS, 6. Aufl., § 255 HGB Rz. 137; Göbel in Hofbauer/Kupsch, § 255 HGB Rz. 114
(November 2001); Knop/Küting in Küting/Weber, 5. Aufl., § 255 HGB Rz. 150 (November
2003).

2) Vgl. hierzu Baetge/Kirsch/Thiele, Bilanzen, 9. Aufl., 203.
3) Vgl. Artikel 35 Abs. 3a der 4. EG-Richtlinie.
4) Vgl. hierzu Ellrott/Brendt in Beck Bil-Komm., 6. Aufl., § 255 HGB Rz. 346.
5) Zu den theoretischen Problemen der Behandlung von Fertigungslöhnen als Einzelkosten

vgl. Scherrer, 3. Aufl., 222 ff.; Knop/Küting in Küting/Weber, 5. Aufl., § 255 HGB Rz. 165 ff.
(November 2003).

6) Vgl. ADS, 6. Aufl., § 255 HGB Rz. 147; Ellrott/Brendt in Beck Bil-Komm., 6. Aufl., § 255
HGB Rz. 346, 351; Göbel in Hofbauer/Kupsch, § 255 HGB Rz. 120 (November 2001).

7) Vgl. Wohlgemuth in HdJ, Abt. I/10 Rz. 26 (September 2001).
8) Vgl. Ellrott/Brendt in Beck Bil-Komm., 6. Aufl., § 255 HGB Rz. 346.
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also von der Qualität der Aufzeichnungen der Kostenrechnung determiniert.1) Um
die Höhe der Wertuntergrenze nicht davon abhängig zu machen, welche Kos-
ten das interne Rechnungswesen tatsächlich als Einzelkosten erfasst, ist § 255
Abs. 2 Satz 2 HGB so auszulegen, dass sämtliche Einzelkosten, also grundsätz-
lich auch die unechten Gemeinkosten in die handelsrechtliche Wertuntergrenze
einzubeziehen sind.2) Lediglich der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit erlaubt den
Nichteinbezug unechter Gemeinkosten, wenn die unmittelbare Erfassung und
direkte Zurechnung dieser Kosten mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand
verbunden ist.3) Die Grenze der Zumutbarkeit ergibt sich in diesem Zusammen-
hang daraus, was unter ordentlichen Kaufleuten in dieser Situation üblich ist.4) Die
Vereinfachung darf jedoch nicht zu einer verzerrten Darstellung der tatsächlichen
Verhältnisse führen.5)

Infolge der Anhebung der handelsrechtlichen Herstellungskostenuntergrenze im
Zuge des BilMoG (→ Rz. 152) verliert die Unterscheidung zwischen Einzelkosten
und Gemeinkosten und damit auch zwischen echten und unechten Gemeinkosten
massiv an Bedeutung.6) Denn die Aktivierungspflicht oder bloße Aktivierungsfä-
higkeit bestimmt sich nach § 255 Abs. 2 HGB n.F. nach der Kostenart.7)

162 Ein besonderes Problem ergibt sich für die Wertuntergrenze von Kuppelprodukten.
Kuppelprodukte liegen vor, wenn in einem Produktionsprozess technisch zwangs-
läufig mindestens zwei Produkte entstehen.8) Da sich die Kosten des Kuppel-
produktionsprozesses keinem Produkt direkt zurechnen lassen, mangelt es an
Einzelkosten in Bezug auf die Kuppelprodukte. Das Fehlen jeglicher Einzelkosten
wäre gleichbedeutend mit einer Wertuntergrenze von Null. Ein Wertansatz von
Null würde aber der Generalnorm des § 264 Abs. 2 HGB widersprechen, der eine
zutreffende Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage fordert (→ § 264
HGB Rz. 51 ff.).9) Entsprechendes gilt bezüglich § 242 Abs. 1 Satz 1 HGB. Als Lö-
sung schlagen Knop/Küting vor, als Bezugsobjekt den Kuppelproduktionsprozess
zu wählen und die unter dieser Zurechnungsfiktion abgegrenzten Einzelkosten
nach Maßgabe der bekannten betriebswirtschaftlichen Kalkulationsverfahren für
Kuppelproduktionsprozesse auf die Produkte zu verteilen.10) Einrechnungspflich-
tig sind damit diejenigen Kosten, deren Einsatzmenge mit der Erzeugnismenge
variiert.11) Als Kalkulationsverfahren kommen in erster Linie die Restwert- und
Verteilungskalkulation zur Anwendung.12)

Diese Problematik verliert auf Grund der Rechtsänderungen im Zuge des BilMoG
ihre Bedeutung; die gemeinsamen Kosten des Kuppelprozesses stellen variable
Gemeinkosten dar, die nach § 255 Abs. 2 Satz 2 HGB n.F. einbeziehungspflichtig
sind.13) Im Vergleich zur bisherigen Praxis ergeben sich materiell keine Änderun-
gen.14)

163 Die relative Einzelkosten- und Deckungsbeitragsrechnung nach Riebel verzichtet
völlig auf eine Schlüsselung der Gemeinkosten. Dieses Kostenrechnungssystem

1) Vgl. Wohlgemuth in HdJ, Abt. I/10 Rz. 20 (September 2001); Wohlgemuth/Ständer, WPg
2003, 203, 204.

2) Vgl. Baetge/Kirsch/Thiele, Bilanzen, 9. Aufl., 203; Ellrott/Brendt in Beck Bil-Komm.,
6. Aufl., § 255 HGB Rz. 346.

3) Vgl. Baetge/Kirsch/Thiele, Bilanzen, 9. Aufl., 203.
4) Vgl. Oestreicher in Beck HdR, B 163 Rz. 53 (Februar 2003).
5) Vgl. ADS, 6. Aufl., § 255 HGB Rz. 18.
6) Vgl. Neubeck in Fischer/Günkel/Neubeck/Pannen, 49, 53 f., Rz. 58.
7) Vgl. Kessler in Kessler/Leinen/Strickmann, 157, 172.
8) Zur Definition von Kuppelprodukten vgl. Schweitzer/Küpper, 9. Aufl., 177.
9) Vgl. Wohlgemuth in HdJ, Abt. I/10 Rz. 129 (September 2001).

10) Vgl. Knop/Küting in Küting/Weber, 5. Aufl., § 255 HGB Rz. 203 (November 2003).
11) Vgl. Oestreicher in Beck HdR, B 163 Rz. 49 (Februar 2003).
12) Zu diesen Kalkulationsverfahren vgl. z.B. Scherrer, 3. Aufl., 423 ff.
13) Vgl. Lengsfeld/Wielenberg, WPg 2008, 321, 325.
14) Vgl. Lengsfeld/Wielenberg, WPg 2008, 321, 325.
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nimmt eine hierarchische Anordnung entscheidungsorientiert gewählter Bezugs-
größen vor. Die Zuordnung erfolgt zu jener Bezugsgröße, zu der sich die Kosten
gerade noch unter Verzicht auf eine Schlüsselung zurechnen lassen. Die Bewer-
tung der Vermögensgegenstände im Rahmen des Jahresabschlusses mit Hilfe der
Deckungsbeitragsrechnung1) nach Riebel muss ausscheiden, da dieses Kosten-
rechnungssystem nicht die Kosten eines zu bewertenden Vermögensgegenstandes
ermittelt, sondern Ausgaben, die durch eine bestimmte Entscheidung induziert
werden.2)

b) Materialeinzelkosten

164Gemäß § 255 Abs. 2 Satz 2 HGB besteht für die Materialeinzelkosten Aktivierungs-
pflicht. Materialverbrauch fällt in sämtlichen Teilen des Unternehmens an, bei-
spielsweise auch im Verwaltungs- und Vertriebsberereich. Allerdings zählen hier-
von zu den aktivierungspflichtigen Materialeinzelkosten nur bestimmte Teile.3) Zu
den Materialeinzelkosten zählen insbesondere Rohstoffe. Unter Materialeinzelkos-
ten fallen zudem fremdbezogene Teile und Stoffe, eigenerstellte unfertige und fer-
tige Erzeugnisse sowie wiedereingesetzte Abfälle, die als wesentliche Bestandteile
des fertigen Produktes anzusehen sind. Auch Hilfsstoffe (z.B. Schrauben, Nägel,
Leim) sind als Einzelkosten aktivierungspflichtig, werden aber zumeist als unechte
Gemeinkosten behandelt, wenn sie quantitativ und wertmäßig von untergeordne-
ter Bedeutung sind. Zu den Materialeinzelkosten zählen auch technisch bedingte
Materialverluste, die zu nicht wiederverwertbaren Abfällen führen (z.B. Blechreste,
die beim Ausstanzen bestimmter Formen anfallen).4) Betriebsstoffe wie Schmier-
stoffe gehen nicht unmittelbar in das Produkt ein, sondern werden lediglich zur
technischen Durchführung des Produktionsprozesses benötigt. Mithin stellen sie
i.d.R. keine Einzelkosten dar.5)

165Bezogene Leistungen sind als Einzelkosten aktivierungspflichtig, sofern sie sich
dem Vermögensgegenstand direkt zurechnen lassen.6) Wenn das Unternehmen
seinerseits Leistungen für andere Unternehmen erbringt (z.B. Erstellung von Soft-
ware), so können die auftragsbezogenen Kosten nur dann als Einzelkosten akti-
viert werden, wenn das wirtschaftliche Risiko der Herstellung vom Auftraggeber
getragen wird. Verbleibt das wirtschaftliche Risiko im Unternehmen, so greift das
Aktivierungsverbot für selbst geschaffene immaterielle Gegenstände des Anla-
gevermögens (→ § 248 HGB Rz. 31 ff.).7) Mit Geltung des BilMoG können selbst
geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens als Ak-
tivposten in die Bilanz aufgenommen werden (§ 248 Abs. 2 Satz 1 HGB, Ausnahmen
in Satz 2). Als Herstellungskosten eines selbst geschaffenen immateriellen Vermö-
gensgegenstandes gelten gem. § 255 Abs. 2a Satz 1 HGB n.F. die bei dessen Ent-
wicklung anfallenden Aufwendungen nach § 255 Abs. 2 HGB n.F. (→ Rz. 212 ff.).

166Ebenfalls als Einzelkosten sind die Kosten der Innenverpackung aktivierungs-
pflichtig.8) Eine Innenverpackung liegt vor, wenn diese Verpackung technisch not-
wendig ist, um das Produkt in einen verkehrsfähigen Zustand zu versetzen. Als

1) Zum Kostenbegriff in der relativen Einzelkosten- und Deckungsbeitragsrechnung vgl.
Riebel, 7. Aufl., 427.

2) Vgl. ADS, 6. Aufl., § 255 HGB Rz. 139; Ellrott/Brendt in Beck Bil-Komm., 6. Aufl., § 255
HGB Rz. 347.

3) Vgl. Oestreicher in Beck HdR, B 163 Rz. 54 (Februar 2003).
4) Vgl. ADS, 6. Aufl., § 255 HGB Rz. 144; Knop/Küting in Küting/Weber, 5. Aufl., § 255 HGB

Rz. 153 (November 2003).
5) Vgl. ADS, 6. Aufl., § 255 HGB Rz. 143; Knop/Küting in Küting/Weber, 5. Aufl., § 255 HGB

Rz. 152 (November 2003).
6) Vgl. Knop/Küting in Küting/Weber, 5. Aufl., § 255 HGB Rz. 154.
7) Zur Abgrenzung von nicht aktivierungsfähigen selbst geschaffenen immateriellen Ver-

mögensgegenständen zu aktivierungspflichtigen Leistungen vor Geltung des BilMoG vgl.
Ellrott/Brendt in Beck Bil-Komm., 6. Aufl., § 255 HGB Rz. 360.

8) Zur Aktivierungspflicht der Innenverpackungen vgl. BFH v. 3.3.1978, I R 164/75, BStBl II
1978, 413, 414.
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Beispiele lassen sich Getränke in Flaschen, Milch in Tüten oder luft- und was-
serdichte Verpackungen für Pulverkaffee anführen. Unter Umständen wird dem
Produkt durch die Innenverpackung noch ein gewisses Gepräge gegeben.1) Von
den Kosten für die Innenverpackung sind die Kosten der Außenverpackung zu
unterscheiden, die nicht aktivierungsfähige Vertriebskosten darstellen, da diese
nicht mehr Bestandteil des Erzeugnisses und somit auch nicht mehr dem Herstel-
lungsprozess zuzuordnen sind.2) Die Außenverpackung wird regelmäßig allein aus
Gründen des Transports zusätzlich erforderlich.

167 Der Materialverbrauch ist grundsätzlich mit den Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten zu bewerten, es kann aber auch eine Bewertung zu durchschnittlichen
Anschaffungskosten oder ein Rückgriff auf ein nach § 256 HGB zulässiges Ver-
brauchsfolgeverfahren (→ § 256 HGB Rz. 1 ff.) vorgenommen werden.3) Bei der Be-
standsbewertung zum Geschäftsjahresende und der Herstellungskostenermittlung
können voneinander abweichende Verfahren zur Bestimmung des Werts des noch
vorhandenen bzw. eingesetzten Materials angewandt werden. Falls die Bewertung
des Materials bei der Ermittlung der Herstellungskosten und der Bestandsbewer-
tung zum Geschäftsjahresende nach verschiedenen Verfahren vorgenommen wird,
ist darauf zu achten, dass es nicht zum Ausweis unrealisierter Gewinne kommen
darf. Die Wertobergrenze bilden die tatsächlichen Anschaffungskosten der noch
vorrätigen und in das Produkt eingegangenen Bestände.4)

Beispiel:5)

Ein Unternehmen erwirbt sukzessive Mengeneinheiten eines bestimmten Rohstoffes bei
steigenden Preisen zu 100 €, 150 € und 200 €. Die tatsächlichen gesamten Anschaffungs-
kosten betragen folglich 450 €. Während der Periode werden zwei Einheiten des Rohstoffes
weiterverarbeitet und fließen in ein Fertigerzeugnis ein. Der Bestand an Rohstoffen wird
nach der Fifo-Fiktion bewertet, so dass die auf Lager verbleibende Mengeneinheit des
Rohstoffes am Jahresende mit 200 € bewertet wird. Zur Ermittlung der Herstellungskosten
bedient sich das Unternehmen der Fiktion der Durchschnittskostenbewertung. Die zwei in
das Fertigerzeugnis eingehenden Rohstoffe werden danach mit je 150 € bewertet. Wenn
die Fertigerzeugnisse am Jahresende noch nicht an Dritte veräußert wurden, würden die
drei Mengeneinheiten des Rohstoffes (wobei zwei davon bereits im Fertigerzeugnis enthal-
ten sind) zu insgesamt 200 € + 2 × 150 € = 500 € bewertet. Damit würde ein Verstoß gegen
das Anschaffungskostenprinzip vorliegen und noch nicht realisierte Gewinne in Höhe von
500 € ./ . 450 € = 50 € ausgewiesen.

168 Falls abgewertete Vorjahresbestände in das zu bewertende Produkt eingehen,
ist der Materialeinsatz mit dem Buchwert zu bewerten.6) Soweit der Grund für
eine zuvor vorgenommene Abschreibung auf den niedrigeren beizulegenden Wert
weggefallen ist, besteht lediglich für Kapitalgesellschaften ein Wertaufholungsge-
bot nach § 280 Abs. 1 HGB. Mit Geltung des BilMoG kommt ein generelles Wertauf-
holungsgebot zum Tragen (§ 253 Abs. 5 HGB n.F.).

c) Fertigungseinzelkosten

169 Gemäß § 255 Abs. 2 Satz 2 HGB sind die Fertigungseinzelkosten aktivierungs-
pflichtig. Hierunter fallen vor allem die bei der Fertigung anfallenden Personal-
kosten (Fertigungslöhne einschließlich der Lohnnebenkosten). Sämtliche Lohn-
bestandteile, die der Arbeitnehmer auf Grund gesetzlicher oder tarifvertraglicher

1) Vgl. BFH v. 26.2.1975, I R 72/73, BStBl II 1976, 13.
2) Zahlreiche Beispiele zur Abgrenzung von Herstellungskosten und Vertriebskosten enthält

z.B. Oestreicher in Beck HdR, B 163 Rz. 239 ff. (Februar 2003).
3) Vgl. Göbel in Hofbauer/Kupsch, § 255 HGB Rz. 119 (November 2001).
4) Zur Bewertung des Materialverbrauchs vgl. ADS, 6. Aufl., § 255 HGB Rz. 146.
5) Das Beispiel wurde in Anlehnung an ADS, 6. Aufl., § 255 HGB Rz. 146 konstruiert.
6) Vgl. Göbel in Hofbauer/Kupsch, § 255 HGB Rz. 119 (November 2001).
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Verpflichtungen zu tragen hat, sind als Fertigungseinzelkosten aktivierungspflich-
tig.1) Hierzu zählen insbesondere Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, vom
Arbeitgeber abgeführte Lohn- und Kirchensteuern (als Bestandteil des Brutto-
lohns), Überstunden- und Feiertagszuschläge und Leistungsprämien.2) Kosten auf
Grund der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, an Feiertagen oder an Urlaubsta-
gen, Weihnachtsgeld und vermögenswirksame Leistungen stellen i.d.R. Gemein-
kosten dar und sind mithin ebenso wenig aktivierungspflichtig wie Zahlungen,
die nicht auf Grund gesetzlicher oder tarifvertraglicher Verpflichtung, sondern
auf freiwilliger Basis geleistet werden.3) Mit Geltung des BilMoG besteht auch für
Fertigungsgemeinkosten eine Aktivierungspflicht (§ 255 Abs. 2 Satz 2 HGB n.F.).

d) Sondereinzelkosten der Fertigung

170Gemäß § 255 Abs. 2 Satz 2 HGB sind Sonderkosten der Fertigung in die Herstel-
lungskosten mit einzubeziehen, soweit es sich um Einzelkosten handelt. Als Bei-
spiele hierfür lassen sich Kosten für Spezialwerkzeuge, Schablonen und Ferti-
gungslizenzen anführen.4)

171Hinsichtlich der Aktivierung der Kosten im Rahmen der Forschung, Entwicklung
und Konstruktion stellen sich Abgrenzungsprobleme:5)

– Kosten der Planung und Konstruktion sind als Sondereinzelkosten der Fer-
tigung aktivierungspflichtig, soweit die Kosten an bestimmte Aufträge oder
Objekte gebunden sind.6)

– Kosten der Neuentwicklung und Grundlagenforschung beziehen sich nicht
auf den Zeitraum der Herstellung und dürfen nicht in die Herstellungskosten
einbezogen werden.7)

– Bei Kosten für die Weiterentwicklung bereits bestehender Produkte handelt es
sich um Fertigungsgemeinkosten, für die ein Aktivierungswahlrecht besteht.8)

– Kosten, die im Rahmen eines von einem Dritten erteilten Forschungs- und
Entwicklungsauftrages entstehen, sind als Einzelkosten aktivierungspflichtig.

Mit Geltung des BilMoG können selbst geschaffene immaterielle Vermögensge-
genstände des Anlagevermögens als Aktivposten in die Bilanz aufgenommen wer-
den (§ 248 Abs. 2 Satz 1 HGB, Ausnahmen in Satz 2). Als Herstellungskosten ei-
nes selbst geschaffenen immateriellen Vermögensgegenstandes gelten gem. § 255
Abs. 2a Satz 1 HGB n.F. die bei dessen Entwicklung anfallenden Aufwendungen
nach § 255 Abs. 2 HGB n.F. (→ Rz. 212 ff.).

1) Vgl. ADS, 6. Aufl., § 255 HGB Rz. 198; Ellrott/Brendt in Beck Bil-Komm., 6. Aufl., § 255
HGB Rz. 435. Zum Meinungsstand hinsichtlich der Berücksichtigung von Gewinnbeteili-
gungen von Arbeitnehmern vgl. Oestreicher in Beck HdR, B 163 Rz. 108 (Februar 2003)
m.w.N. Davon zu trennen sind freiwillig getätigte Aufwendungen für die Beteiligung der
Arbeitnehmer am Ergebnis der Unternehmung. Dazu → Rz. 198 f. sowie R 6.3 Abs. 4 Satz 4
EStR 2008.

2) Vgl. ADS, 6. Aufl., § 255 HGB Rz. 147.
3) Vgl. Knop/Küting in Küting/Weber, 5. Aufl., § 255 HGB Rz. 168, 187 (November 2003).
4) Vgl. Göbel in Hofbauer/Kupsch, § 255 HGB Rz. 122 (November 2001); Wohlgemuth in HdJ,

Abt. I/10 Rz. 15 (September 2001).
5) Zur handelsrechtlichen Beurteilung der folgenden Kosten vgl. ADS, 6. Aufl., § 255 HGB

Rz. 151; Ellrott/Brendt in Beck Bil-Komm., 6. Aufl., § 255 HGB Rz. 424 ff.; Göbel in Hof-
bauer/Kupsch, § 255 HGB Rz. 122 f. (November 2001); Wohlgemuth in HdJ, Abt. I/10
Rz. 62 ff. (September 2001).

6) Vgl. ADS, 6. Aufl., § 255 HGB Rz. 151; Ellrott/Brendt in Beck Bil-Komm., 6. Aufl., § 255
HGB Rz. 424.

7) Vgl. ADS, 6. Aufl., § 255 HGB Rz. 151; Knop/Küting in Küting/Weber, 5. Aufl., § 255 HGB
Rz. 191 (November 2003). Dies gilt unabhängig davon, ob die Forschungsergebnisse selbst
erstellt sind oder von Dritten erworben wurden. So Oestreicher in Beck HdR, B 163 Rz. 73
(Februar 2003).

8) Vgl. ADS, 6. Aufl., § 255 HGB Rz. 151; Knop/Küting in Küting/Weber, 5. Aufl., § 255 HGB
Rz. 334 (November 2003). A.A. Oestreicher in Beck HdR, B 163 Rz. 74 f. (Februar 2003).
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172 Fraglich ist, ob die Kosten für die Herstellung von Prototypen aktivierungsfähig
sind.1) Falls die Prototypen dazu bestimmt sind, dauerhaft dem Unternehmen zu
dienen, sind sie als Gegenstände des Anlagevermögens aktivierungspflichtig und
entsprechend den allgemeinen Grundsätzen mit ihren Herstellungskosten zu be-
werten und abzuschreiben.2) Kosten der Entwicklung eines Prototyps, also der Her-
stellung vorausgehende Kosten, sind als Entwicklungskosten nicht aktivierungsfä-
hig. Mit Geltung des BilMoG können selbst geschaffene immaterielle Vermögens-
gegenstände des Anlagevermögens als Aktivposten in die Bilanz aufgenommen
werden (§ 248 Abs. 2 Satz 1 HGB, Ausnahmen in Satz 2). Als Herstellungskosten ei-
nes selbst geschaffenen immateriellen Vermögensgegenstandes gelten gem. § 255
Abs. 2a Satz 1 HGB n.F. die bei dessen Entwicklung anfallenden Aufwendungen
nach § 255 Abs. 2 HGB n.F. (→ Rz. 212 ff.).

173–
180

(einstweilen frei)

3. Wahlbestandteile (Abs. 2 Satz 3 bis 5)

a) Begriff der Gemeinkosten

181 Gemäß § 255 Abs. 2 Satz 3 und 4 HGB besteht für bestimmte Gemeinkosten (echte
und fixe Gemeinkosten) ein Aktivierungswahlrecht. Unter dem Terminus Gemein-
kosten i.S.d. § 255 HGB sind alle Aufwendungen zu verstehen, die sich nur mit
Hilfe einer Schlüsselgröße den zu bewertenden Vermögensgegenständen anteilig
zurechnen lassen. Hierzu zählen insbesondere die Fixkosten, aber beispielsweise
auch von der Ausbringungsmenge abhängige Stromkosten für eine Maschine, auf
der verschiedene Bezugsobjekte gefertigt werden.3) Einbezogen werden dürfen
Gemeinkosten gem. § 255 Abs. 2 Satz 5 HGB nur, soweit sie auf den Zeitraum der
Herstellung (→ Rz. 183–187) entfallen. Ferner sind nur angemessene Teile der not-
wendigen Material- und Fertigungsgemeinkosten aktivierungsfähig (→ Rz. 182).
Abschreibungsbeträge dürfen nur in die Herstellungskosten einbezogen werden,
wenn sie durch die Fertigung veranlasst sind.

Mit Geltung des BilMoG besteht für angemessene Teile der Materialgemeinkosten,
der Fertigungsgemeinkosten und des fertigungsbedingten Werteverzehrs des An-
lagevermögens eine Aktivierungspflicht (§ 255 Abs. 2 Satz 2 HGB n.F.). Als aktivie-
rungsfähige, aber nicht aktivierungspflichtige Kosten werden in § 255 Abs. 2 Satz 3
HGB n.F. Kosten der allgemeinen Verwaltung sowie angemessene Aufwendungen
für soziale Einrichtungen des Betriebs, für freiwillige soziale Leistungen und für die
betriebliche Altersversorgung gekennzeichnet,4) soweit diese auf den Zeitraum der
Herstellung entfallen.

b) Begrenzung auf die notwendigen und angemessenen Gemeinkosten

182 Gemeinkosten sind nach § 255 Abs. 2 Satz 3 HGB nur aktivierungsfähig, soweit
sie angemessen und notwendig sind.5) Die Adjektive „angemessen“ und „notwen-
dig“ sind als Synonyme zu verstehen6) und bedeuten, dass weder betriebsfremde,

1) Vgl. ADS, 6. Aufl., § 255 HGB Rz. 152.
2) Vgl. Oestreicher in Beck HdR, B 163 Rz. 72 (Februar 2003).
3) Vgl. hierzu Schweitzer/Küpper, 9. Aufl., 529 ff.
4) Die geänderte Formulierung („dürfen ... einbezogen werden“ in § 255 Abs. 2 Satz 3 HGB

n.F. gegenüber „brauchen nicht eingerechnet zu werden“ in § 255 Abs. 2 Satz 4 HGB)
bringt keine materielle Änderung mit sich, vgl. Kessler in Kessler/Leinen/Strickmann,
157, 172.

5) Da die Regelung nur Gemeinkosten betrifft, ergibt sich hieraus im Umkehrschluss, dass
unangemessene Einzelkosten stets aktivierungspflichtig sind. Vgl. Oestreicher in Beck
HdR, B 163 Rz. 112 (Februar 2003).

6) So auch Baetge/Kirsch/Thiele, Bilanzen, 9. Aufl., 204; Knop/Küting in Küting/Weber,
5. Aufl., § 255 HGB Rz. 229 (November 2003). A.A. H/H/R, § 6 EStG Rz. 463c (Oktober
1995).
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noch periodenfremde, noch außergewöhnliche1) Aufwendungen aktivierungsfähig
sind.2) Aufwendungen sind allerdings dann nicht unangemessen in obigem Sinne,
wenn sie bewusst eingegangen wurden, um damit besondere Vorteile in Bezug
auf die laufende Produktion zu erlangen. Zu nennen sind beispielsweise Aufwen-
dungen, die für die notwendige Beschleunigung der Herstellung angefallen sind
(z.B. Überstunden- oder Nachtzuschläge), als auch Aufwendungen, die der Be-
triebssicherheit dienen (z.B. Abschreibungen eines Reservestromaggregats).3) Des
Weiteren sind lediglich die Nutzkosten aktivierungsfähig. Nutzkosten sind von
den Kosten auf Grund einer Unterauslastung der vorhandenen Kapazität, den
Leerkosten, abzugrenzen.4) Für Leerkosten auf Grund einer dauerhaften Unter-
auslastung besteht ein Aktivierungsverbot.5) Diese sind in voller Höhe als Aufwand
zu erfassen. In der Literatur werden in diesem Zusammenhang verschiedene
Vorschläge diskutiert, wie die Normalbeschäftigung festzulegen ist.6) In der Praxis
dürfte die durchschnittliche Kapazitätsauslastung der vergangenen Perioden ein
brauchbares Referenzkriterium darstellen.7) Hieraus folgt zugleich, dass Kosten
auf Grund lediglich kurzfristiger Beschäftigungsschwankungen aktivierungsfähig
bleiben.8)

Das BilMoG verzichtet auf Grund der inhaltlichen Gleichsetzung von „notwendig“
und „angemessen“ auf diese rein sprachliche Unterscheidung9) und erwähnt das
Notwendigkeitsprinzip nicht mehr (§ 255 Abs. 2 Sätze 2 und 3 HGB n.F.). Materiell
wirkt sich dies nicht aus.10)

c) Zeitraum der Herstellung

183Gemeinkosten können gem. § 255 Abs. 2 Satz 5 HGB nur insoweit berücksichtigt
werden, als sie auf den Zeitraum der Herstellung entfallen. Das BilMoG bewirkt
hier keine materielle Änderung (§ 255 Abs. 2 Sätze 2 und 3 HGB n.F.).

Der Zeitraum der Herstellung beginnt nicht erst mit dem technischen Herstellungs-
prozess, sondern bereits dann, wenn Aufwendungen getätigt werden, die in engem
wirtschaftlichem Zusammenhang mit dem zu erstellenden Vermögensgegenstand
stehen.11) Hierzu zählen beispielsweise Planungskosten, soweit sie auftragsgebun-
den sind, Kosten für die Erstellung von Bauplänen, Gebühren für einen Bauantrag,
Kosten statischer Berechnungen, Architektenhonorare u.Ä. Diese Kosten sind als
Kosten der Vorbereitungshandlungen aktivierungsfähig.12) Falls die Lagerung von
Material fertigungstechnisch erforderlich ist, sind auch die korrespondierenden
Lagerkosten aktivierungsfähig, auch wenn der Zeitraum der Materiallagerung vor
dem Beginn des eigentlichen technischen Herstellungsprozesses liegt.13)

184Ein Aktivierungsverbot besteht für Kosten, die erforderlich sind, um die Betriebs-
bereitschaft zu gewährleisten. Diese Kosten fallen typischerweise an, um den Be-

1) Hierzu werden auch selten anfallende Kosten gezählt. Vgl. Oestreicher in Beck HdR, B 163
Rz. 122 (Februar 2003).

2) Vgl. ADS, 6. Aufl., § 255 HGB Rz. 158; Baetge/Kirsch/Thiele, Bilanzen, 9. Aufl., 204.
3) Dazu Oestereich in Beck HdR, B 163 Rz. 127 (Februar 2003) m.w.N.
4) Vgl. Wohlgemuth in HdJ, Abt. I/10 Rz. 89 (September 2001).
5) Vgl. Wohlgemuth in HdJ, Abt. I/10 Rz. 90 (September 2001); R 6.3 Abs. 6 EStR 2008;

Karrenbrock in Schmiel/Breithecker, 125, 133.
6) Vgl. z.B. Wohlgemuth in HdJ, Abt. I/10 Rz. 92 ff. (September 2001).
7) Vgl. Ellrott/Brendt in Beck Bil-Komm., 6. Aufl., § 255 HGB Rz. 439.
8) So auch ADS, 6. Aufl., § 255 HGB Rz. 162; Ellrott/Brendt in Beck Bil-Komm., 6. Aufl., § 255

HGB Rz. 439.
9) Vgl. BT-Drucks. 16/10067 v. 30.7.2008, 60.

10) Vgl. Kessler in Kessler/Leinen/Strickmann, 157, 175; Neubeck in Fischer/Günkel/Neu-
beck/Pannen, 49, 54, Rz. 59.

11) Vgl. ADS, 6. Aufl., § 255 HGB Rz. 166; Ellrott/Brendt in Beck Bil-Komm., 6. Aufl., § 255
HGB Rz. 362, 364.

12) Vgl. ADS, 6. Aufl., § 255 HGB Rz. 166.
13) Vgl. ADS, 6. Aufl., § 255 HGB Rz. 167.
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trieb außerhalb des eigentlichen Herstellungsvorganges aufrecht zu erhalten und
fallen somit nicht in den Zeitraum der Herstellung.1)

185 Selbst erstellte Gegenstände des Anlagevermögens gelten mit der Betriebsbereit-
schaft des Gegenstandes als fertiggestellt.2) Bei Gegenständen des Umlaufvermö-
gens ist strittig, ob der Zeitraum der Herstellung mit der Entstehung des Ver-
mögensgegenstandes oder mit seiner vollen Absatz- bzw. Auslieferungsfähigkeit
endet.3) Je nach Abgrenzung können etwa Abfüllkosten, Transportkosten zu Aus-
lieferungslagern, Verbrauchsteuern und Verpackungskosten noch Herstellungs-
kosten oder schon Vertriebskosten sein.4)

186 Für Kosten, die noch nicht oder nicht mehr in den Zeitraum der Herstellung fallen,
gilt ein Aktivierungsverbot. Insbesondere sind Kosten der Grundlagenforschung
und Vertriebskosten in voller Höhe als Aufwand der entsprechenden Periode zu
erfassen.5)

187 Es ist auch denkbar, dass der Zeitraum der Herstellung unterbrochen wird. Sind
den Herstellungsprozess kennzeichnende Kriterien vorübergehend nicht erfüllt,
liegt eine Unterbrechung des Herstellungszeitraumes vor.6) Die Folge ist ein Akti-
vierungsverbot für alle Kosten, die während dieses Zeitraumes anfallen. Diese Kos-
ten sind als Aufwand zu erfassen. Eine Unterbrechung des Herstellungszeitraumes
liegt beispielsweise vor, wenn die Lagerdauer bestimmter Materialien das normale
Maß wesentlich übersteigt. Freilich werden sich hierbei Abgrenzungsprobleme
ergeben. Kleinere Störungen des gewöhnlichen Fertigungsprozesses können noch
nicht als Unterbrechung des Herstellungszeitraumes gewertet werden.

d) Materialgemeinkosten, Fertigungsgemeinkosten und Abschreibungen (Abs. 2
Satz 3)

188 Gemäß § 255 Abs. 2 Satz 3 HGB besteht für Materialgemeinkosten, Fertigungsge-
meinkosten und Abschreibungen ein Aktivierungswahlrecht. Nach § 255 Abs. 2
Satz 2 HGB n.F. besteht für angemessene Teile der Materialgemeinkosten, der
Fertigungsgemeinkosten und des fertigungsbedingten Werteverzehrs des Anlage-
vermögens eine Aktivierungspflicht.

189 Unter Materialgemeinkosten fallen beispielsweise Kosten der Einkaufsabteilung,
der Warenannahme, der Materiallagerung, der Materialkontrolle und des Trans-
ports, soweit diese Kosten in den Zeitraum der Herstellung (→ Rz. 183–187) fal-
len.7) Materialgemeinkosten sind vorwiegend Kosten für das Personal und die
Lagerung, soweit diese auf Grund der Beschaffung, Wartung, Kontrolle und
Verwaltung von Fertigungsmaterial anfallen.8)

190 Die Anschaffungsnebenkosten werden im Rahmen der Beschaffung der Materia-
lien aktiviert und sind somit Bestandteil der Materialeinzelkosten. Es ist zuläs-
sig, die Anschaffungsnebenkosten auf Grund von Wirtschaftlichkeitsüberlegungen
nicht in die Anschaffungskosten des erworbenen Materials einzubeziehen.9) Sofern
Anschaffungsnebenkosten nicht im Wertansatz des Fertigungsmaterials enthalten

1) Vgl. ADS, 6. Aufl., § 255 HGB Rz. 168.
2) Vgl. ADS, 6. Aufl., § 255 HGB Rz. 169.
3) Vgl. Ellrott/Brendt in Beck Bil-Komm., 6. Aufl., § 255 HGB Rz. 420; ADS, 6. Aufl., § 255

HGB Rz. 170.
4) Vgl. Ellrott/Brendt in Beck Bil-Komm., 6. Aufl., § 255 HGB Rz. 420.
5) Vgl. ADS, 6. Aufl., § 255 HGB Rz. 151 u. 211; Wohlgemuth/Ständer, WPg 2003, 203, 206.
6) Vgl. Wohlgemuth in HdJ, Abt. I/10 Rz. 104 (September 2001).
7) Vgl. Ellrott/Brendt in Beck Bil-Komm., 6. Aufl., § 255 HGB Rz. 422; Göbel in Hofbauer/

Kupsch, § 255 HGB Rz. 128 (November 2001).
8) Vgl. Knop/Küting in Küting/Weber, 5. Aufl., § 255 HGB Rz. 234 (November 2003).
9) Vgl. ADS, 6. Aufl., § 255 HGB Rz. 21.



190–195 § 255 HGB

30. Erg.-Lfg./November 2009 Seite 52cKahle

sind, sind diese als Materialgemeinkosten aktivierungsfähig1) bzw. mit Geltung
des BilMoG aktivierungspflichtig (§ 255 Abs. 2 Satz 2 HGB n.F.).

191Als Fertigungsgemeinkosten lassen sich beispielhaft folgende Kosten aufzählen:
Instandhaltungsaufwendungen für Anlagen2), Energiekosten, Kosten für Betriebs-
stoffe, Versicherungsprämien und Kosten für die Werkstattverwaltung, Lohnbüro
und Grundsteuer.3)

192Aktivierungsfähig ist auch der Wertverzehr des Anlagevermögens (vgl. § 255
Abs. 2 Satz 3 HGB), soweit dieser angemessen und durch die Fertigung veranlasst
ist sowie auf den Zeitraum der Herstellung entfällt.4) Zunächst ist der aktivierungs-
fähige Betrag auf die planmäßigen Abschreibungsbeträge beschränkt. Zusätzlich
ergibt sich noch eine weitere Beschränkung. Die planmäßigen Abschreibungen
dürfen nur bis zu jenem Betrag aktiviert werden, der dem Wertzuwachs des
hergestellten und zu bewertenden Vermögensgegenstandes entspricht.5) Mit
Geltung des BilMoG wird unter den genannten Voraussetzungen aus der Akti-
vierungsfähigkeit eine Aktivierungspflicht (§ 255 Abs. 2 Satz 2 HGB n.F.).

193Die Herstellungskosten als Wertkomponente selbst erstellter Vermögensgegen-
stände werden aus der Kostenrechnung abgeleitet.6) Folglich ist zunächst von den
kalkulatorischen Abschreibungen auszugehen. Da die kalkulatorischen Abschrei-
bungen auf Basis von Wiederbeschaffungskosten berechnet werden, die Herstel-
lungskosten i.S.d. § 255 HGB aber nur pagatorische Kosten umfassen, sind die
aktivierungsfähigen Abschreibungen nach oben durch die bilanziellen Abschrei-
bungen begrenzt. Ausnahmsweise sind kalkulatorische Abschreibungen über dem
Betrag der bilanziellen Abschreibung möglich, wenn handelsrechtlich in Vorjahren
außerplanmäßige Abschreibungen, Abschreibungen nach § 253 Abs. 4 HGB oder
steuerrechtlich zulässige höhere Abschreibungen (vgl. § 254 Satz 1 HGB) vorge-
nommen wurden. In diesen Fällen dürfen die kalkulatorischen Abschreibungen
höchstens bis zu dem Betrag aktiviert werden, der sich ergeben würde, wenn
von den ursprünglichen handelsrechtlichen Anschaffungs- oder Herstellungsko-
sten stets planmäßig abgeschrieben worden wäre.7) Mit Geltung des BilMoG ent-
fallen in der Handelsbilanz Abschreibungen nach § 253 Abs. 4 HGB sowie steuer-
rechtlich zulässige höhere Abschreibungen.

194Nicht aktivierungsfähig ist der Werteverzehr, der nicht durch die Fertigung ver-
anlasst ist (vgl. § 255 Abs. 2 Satz 3 HGB). Hierbei handelt es sich insbesondere um
außerplanmäßige Abschreibungen, nur steuerrechtlich zulässige Abschreibungen
(bis zur Geltung des BilMoG möglich) sowie Abschreibungen auf Anlagen im
Vertriebsbereich und Anlagen, die im Forschungs- und Entwicklungsbereich ein-
gesetzt werden.8) Mit Geltung des BilMoG können Abschreibungen auf Anlagen
im Entwicklungsbereich in die Aktivierung einbezogen werden (§ 248 Abs. 2 HGB
n.F., § 255 Abs. 2a HGB n.F.).

195(einstweilen frei)

1) Vgl. Knop/Küting in Küting/Weber, 5. Aufl., § 255 HGB Rz. 234 (November 2003).
2) Dies gilt auch, wenn die Aufwendungen der Dotierung einer Rückstellung für unterlassene

Instandhaltung oder – bis zur Geltung des BilMoG – für Großreparaturen dienen. Vgl.
Oestreicher in Beck HdR, B 163 Rz. 103 (Februar 2003). Für die Antizipierung derartiger
Aufwendungen ist jedoch R 5.7 Abs. 11 EStR 2008 zu beachten.

3) Göbel in Hofbauer/Kupsch, § 255 HGB Rz. 129 (November 2001); Ellrott/Brendt in Beck
Bil-Komm., 6. Aufl., § 255 HGB Rz. 423.

4) Vgl. Oestreicher in Beck HdR, B 163 Rz. 111 (Februar 2003).
5) Vgl. hierzu ADS, 6. Aufl., § 255 HGB Rz. 183.
6) Zu den Verfahren zur Ermittlung der Herstellungskosten vgl. beispielsweise ADS, 6. Aufl.,

§ 255 HGB Rz. 217 ff.
7) Zur Problematik der Einbeziehung kalkulatorischer Abschreibungen vgl. ADS, 6. Aufl.,

§ 255 HGB Rz. 184 ff.
8) Vgl. ADS, 6. Aufl., § 255 HGB Rz. 190 f.
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e) Kosten der allgemeinen Verwaltung und Sozialkosten (Abs. 2 Satz 4)

196 Für allgemeine Verwaltungsaufwendungen und Sozialkosten besteht ein Aktivie-
rungswahlrecht. Die Formulierung „brauchen nicht eingerechnet zu werden“ in
§ 255 Abs. 2 Satz 4 HGB ist ebenso wie die positive Formulierung „dürfen (...) ein-
gerechnet werden“ in § 255 Abs. 2 Satz 3 HGB als Einbeziehungswahlrecht aus-
zulegen. Die Aktivierungsfähigkeit bleibt auch nach dem BilMoG bestehen (§ 253
Abs. 2 Satz 3 HGB n.F.).

197 Zu den Kosten der allgemeinen Verwaltung zählen z.B. Kosten der Personalver-
waltung, des Rechnungswesens, der Geschäftsleitung und Abschreibungen auf
Verwaltungsgebäude sowie auf Betriebs- und Geschäftsausstattung.1) Hiervon zu
unterscheiden ist die technische Verwaltung; hierzu werden u.a. die Lagerver-
waltung, das Lohnbüro, die Arbeitsvorbereitung und die Fertigungskontrolle ge-
zählt.2) Der Bezug dieser Kostenstellen zur Produktion ist deutlich enger als der
Bezug der Kostenstellen der allgemeinen Verwaltung. Die Unterscheidung in all-
gemeine und technische Verwaltung hat hinsichtlich der Herstellungskosten ma-
teriell keine Konsequenzen; für alle Kosten des Verwaltungsbereichs besteht ein
Einbeziehungswahlrecht.3)

198 Die Kosten für soziale Einrichtungen umfassen etwa Betriebskantinen, Essens-
zuschüsse, Betriebsausflüge, Unfallstationen, Sport- und Erholungseinrichtungen
u.Ä.4)

199 Die Kosten für soziale Einrichtungen unterliegen nur bei Freiwilligkeit dem
Einbeziehungswahlrecht des § 255 Abs. 2 Satz 4 HGB bzw. § 255 Abs. 2 Satz 3 HGB
n.F. (z.B. Jubiläumsgeschenke, Wohnungsbeihilfen und Weihnachtszuwendun-
gen).5) Mangelt es am Kriterium der Freiwilligkeit, sondern ist das Unternehmen
auf Grund von tarifvertraglicher oder gesetzlicher Vorschriften zur Leistung
verpflichtet, so kommt eine Aktivierung nur im Rahmen von Fertigungskosten
oder allgemeinen Verwaltungskosten in Betracht.6) Arbeitgeberanteile zur Sozi-
alversicherung sind auf Grund gesetzlicher Vorschriften zu entrichten und als
Bruttolohnbestandteil im Rahmen der Fertigungseinzelkosten aktivierungspflich-
tig. Bestehen die Aufwendungen in Form von freiwilligen Ergebnisbeteiligungen
von Mitarbeitern, handelt es sich nach wohl h.M. um nicht aktivierungsfähige
Aufwendungen.7)

200 Als Aufwendungen für betriebliche Alterversorgung sind Aufwendungen für Di-
rektversicherungen, Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und Zuwendungen
an Pensions- und Unterstützungskassen sowie Pensionsfonds aktivierungsfähig.8)

1) Vgl. Wohlgemuth in HdJ, Abt. I/10 Rz. 55 (September 2001); Göbel in Hofbauer/Kupsch,
§ 255 HGB Rz. 132 (November 2001).

2) Vgl. Wohlgemuth/Ständer, WPg 2003, 203, 206.
3) Vgl. Wohlgemuth/Ständer, WPg 2003, 203, 206.
4) Vgl. Ellrott/Brendt in Beck Bil-Komm., 6. Aufl., § 255 HGB Rz. 434; Göbel in Hofbauer/

Kupsch, § 255 HGB Rz. 133 (November 2001).
5) Vgl. ADS, 6. Aufl., § 255 HGB Rz. 198; Ellrott/Brendt in Beck Bil-Komm., 6. Aufl., § 255

HGB Rz. 434.
6) Vgl. ADS, 6. Aufl., § 255 HGB Rz. 198.
7) Vgl. ADS, 6. Aufl., § 255 HGB Rz. 175 sowie Ellrott/Brendt in Beck Bil-Komm., 6. Aufl., § 255

HGB Rz. 468. Differenzierter Knop/Küting in Küting/Weber, 5. Aufl., § 255 HGB Rz. 273,
276 (November 2003), wonach nur Ergebnisbeteiligungen auf Grund von Kapitalbeteili-
gungen nicht aktivierungsfähig sind.

8) Vgl. ADS, 6. Aufl., § 255 HGB Rz. 199; Ellrott/Brendt in Beck Bil-Komm., 6. Aufl., § 255
HGB Rz. 434; Göbel in Hofbauer/Kupsch, § 255 HGB Rz. 134 (November 2001).
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4. Einbeziehungsverbot (Abs. 2 Satz 6)

201Für Vertriebskosten besteht gem. § 255 Abs. 2 Satz 6 HGB bzw. § 255 Abs. 2 Satz 4
HGB n.F. explizit ein Einbeziehungsverbot. Dem folgt auch das Steuerrecht. Zu
den Vertriebskosten zählen alle Kosten, die nach Beendigung des Herstellungszeit-
raums anfallen. Hierzu zählen z.B. Kosten der Außenverpackung, Lagerung und
Transportkosten fertiger Produkte, Werbung, Verkaufslizenzen, Ausgangsfrachten
und Abschreibungen im Vertriebsbereich eingesetzter Anlagen.1) Unter das Ak-
tivierungsverbot fallen sämtliche Kosten des Vertriebsbereichs, also Vertriebsge-
meinkosten, Vertriebseinzelkosten und Sondereinzelkosten2) des Vertriebs.3) Auf-
wendungen für die Bildung von Garantierückstellungen sind den Vertriebskosten
zuzurechnen und fallen damit unter das Aktivierungsverbot.4)

202Der Prozess der Lagerung ist in einigen Fällen mit Abgrenzungsschwierigkeiten
verbunden. Kosten der Lagerung sind dann dem Fertigungsbereich zuzurechnen
und somit als Einzelkosten aktivierungspflichtig und als Gemeinkosten aktivie-
rungsfähig (mit Geltung des BilMoG aktivierungspflichtig), wenn die Lagerung
Bestandteil des Fertigungsprozesses ist, wie z.B. die Lagerung von Whiskey, Wein
oder Käse, die durch die Lagerung eine Qualitätsverbesserung und somit eine
Wertsteigerung erfahren.5) In Abgrenzung zu den Vertriebskosten sind die Lager-
kosten nur dann aktivierungsfähig, wenn die Produkte durch die Lagerung eine
Wertsteigerung erfahren.6) Sobald die Lagerung für den Fertigungsprozess nicht
mehr notwendig und das Produkt absatzfähig ist, endet der Herstellungsprozess
und alle Kosten ab diesem Zeitpunkt zählen zu den nichtaktivierbaren Vertriebs-
kosten. Die Lagerung von Whiskey, Wein oder Käse führt zu Qualitätsverbes-
serungen und somit zu Wertsteigerungen und ist in diesen Beispielsfällen somit
Bestandteil des Fertigungsprozesses.7)

202.1Das BilMoG weitet das bisher auf Vertriebskosten beschränkte explizite Aktivie-
rungsverbot auf Forschungskosten aus (§ 255 Abs. 2 Satz 4 HGB n.F.). Diese Re-
gelung hat nur klarstellenden Charakter, da Forschungskosten schon bisher nicht
als Teil der Herstellungskosten aktiviert werden durften.8) Forschungskosten sind
nicht von einem Einbezug in die Herstellungskosten ausgeschlossen, sofern es sich
um beauftragte Forschungsleistungen handelt. In diesem Fall „ist die Forschungs-
leistung per se ein Vermögensgegenstand in Form einer unfertigen Leistung und
nicht Bestandteil von möglichen Herstellungskosten eines anderen Vermögensge-
genstands.“9) Entwicklungskosten zählen seit dem BilMoG zu den Herstellungs-
kosten eines selbst geschaffenen immateriellen Vermögensgegenstandes (§ 255
Abs. 2a HGB n.F.), sofern von dem Aktivierungswahlrecht des § 248 Abs. 2 HGB
n.F. Gebrauch gemacht wird.

5. Behandlung von Steuern

203Eine besondere Problematik ergibt sich hinsichtlich der Behandlung von Steuern.
Gewinnabhängige Steuern (Einkommen-, Körperschaft- und Gewerbesteuer) fal-

1) Vgl. ADS, 6. Aufl., § 255 HGB Rz. 216; Knop/Küting in Küting/Weber, 5. Aufl., § 255 HGB
Rz. 273 f. (November 2003); Fischer in Kirchhof, 8. Aufl., § 6 EStG Rz. 75.

2) Zur Behandlung von Sondereinzelkosten des Vertriebs im Zusammenhang mit (langfristi-
ger) Auftragsfertigung vgl. Oestreicher in Beck HdR, B 163 Rz. 244 ff. (Februar 2003).

3) Vgl. ADS, 6. Aufl., § 255 HGB Rz. 211; Knop/Küting in Küting/Weber, 5. Aufl., § 255 HGB
Rz. 268 (November 2003).

4) Vgl. Oestreicher in Beck HdR, B 163 Rz. 103 (Februar 2003).
5) Vgl. Knop/Küting in Küting/Weber, 5. Aufl., § 255 HGB Rz. 271 (November 2003).
6) Vgl. BFH v. 3.3.1978, III R 30/76, BStBl II 1978, 412, 413.
7) Vgl. Knop/Küting in Küting/Weber, 5. Aufl., § 255 HGB Rz. 271 (November 2003).
8) Vgl. Kessler in Kessler/Leinen/Strickmann, 157, 173; Karrenbrock in Schmiel/Breithecker,

125, 127; Hahn, 71.
9) Neubeck in Fischer/Günkel/Neubeck/Pannen, 49, 56, Rz. 68.
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len eindeutig nicht mehr in den Fertigungsbereich und sind damit nicht aktivie-
rungsfähig.1)

204 Soweit Substanzsteuern2) auf Vermögensgegenstände entfallen, die Teil des
Material- und Fertigungsbereichs sind, können diese anteilig eingerechnet wer-
den3) (Einbezugspflicht mit Geltung des BilMoG). Steuerrechtlich besteht sowohl
vor als auch mit Geltung des BilMoG eine Einbezugspflicht.

Anders sind Verbrauchsteuern wie z.B. die Mineralölsteuer, Schaumweinsteuer
oder Tabaksteuer zu beurteilen. Erst durch Zahlung dieser Steuern wird die Ver-
kehrsfähigkeit des Endprodukts erlangt, d.h. die Entrichtung dieser Steuern ist
notwendige Voraussetzung dafür, das Produkt verkaufen zu können.4) Deshalb sind
die Verbrauchsteuern auch dem Fertigungs- und nicht dem Vertriebsbereich zuzu-
ordnen. Des Weiteren sind diese Steuern dem Endprodukt einzeln zurechenbar.
Damit handelt es sich bei Verbrauchsteuern grundsätzlich um Sondereinzelkos-
ten der Fertigung.5) Hierbei ist allerdings zu beachten, dass Verbrauchsteuern als
aktive Rechnungsabgrenzungsposten angesetzt werden können (vgl. § 250 Abs. 1
Satz 2 Nr. 1 HGB, → § 250 HGB Rz. 41 ff.). Bei Ausübung dieses Aktivierungswahl-
rechts dürfen die Verbrauchsteuern nicht mehr in die Herstellungskosten einbe-
zogen werden. Werden die Verbrauchsteuern jedoch nicht im Rahmen eines ak-
tiven Rechnungsabgrenzungsposten aktiviert, so sind sie als Sondereinzelkosten
der Fertigung in die Herstellungskosten einbeziehungspflichtig.6) Mit Geltung des
BilMoG entfällt § 250 Abs. 1 Satz 2 HGB.

205 Steuerlich bestand im Gegensatz zur handelsrechtlichen Bilanzierung für die Ge-
werbeertragsteuer ein Einbeziehungswahlrecht.7) Seit der Unternehmensteuerre-
form 2008 gilt die Gewerbesteuer als nicht abziehbare Betriebsausgabe (§ 4 Abs. 5b
EStG), so dass eine Aktivierung nicht mehr in Betracht kommt.8) Die Verbrauch-
steuern sind in der Steuerbilanz als aktive Rechungsabgrenzungsposten aktivie-
rungspflichtig (§ 5 Abs. 5 Satz 2 EStG) und scheiden damit aus den Herstellungs-
kosten aus.9)

206 Die Umsatzsteuer auf erhaltene Anzahlungen kann differenziert behandelt wer-
den.10) Zum einen besteht die Möglichkeit, die Umsatzsteuer gesondert als Ver-
bindlichkeit auszuweisen („Nettoverrechnung“). Zum anderen kann die gesamte
Anzahlung einschließlich der darin enthaltenen Umsatzsteuer in einem Betrag pas-
siviert werden („Bruttoverrechnung“). In diesem Fall ist die Umsatzsteuer als Auf-
wand zu erfassen. § 250 Abs. 1 Nr. 2 HGB gewährt ein Wahlrecht, den Betrag der
aufwandswirksam verbuchten Umsatzsteuer als Rechnungsabgrenzungsposten zu
aktivieren (→ § 250 HGB Rz. 51 ff.). Mit Geltung des BilMoG entfällt § 250 Abs. 1
Satz 2 HGB. Alternativ zu einer Aktivierung im Rahmen eines Rechnungsabgren-
zungspostens schlagen ADS vor, die Umsatzsteuer auf erhaltene Anzahlungen als

1) Vgl. Wohlgemuth in HdJ, Abt. I/10 Rz. 42 (September 2001); Ellrott/Brendt in Beck Bil-
Komm., 6. Aufl., § 255 HGB Rz. 468; Siegel, FS Schneider, 635, 645.

2) Derzeit ist nur Grundsteuer relevant.
3) Ellrott/Brendt in Beck Bil-Komm., 6. Aufl., § 255 HGB Rz. 468.
4) Vgl. Knop/Küting in Küting/Weber, 5. Aufl., § 255 HGB Rz. 179 (November 2003).
5) Vgl. ADS, 6. Aufl., § 255 HGB Rz. 153; Knop/Küting in Küting/Weber, 5. Aufl., § 255 HGB

Rz. 179 (November 2003).
6) Vgl. Wohlgemuth in HdJ, Abt. I/10 Rz. 27 (September 2001); Wohlgemuth/Ständer, WPg

2003, 203, 204; Knop/Küting in Küting/Weber, 5. Aufl., § 255 HGB Rz. 180 (November
2003).

7) Vgl. R 6.3 Abs. 5 Satz 2 EStR 2005; BFH v. 5.8.1958, I 70/57 U, BStBl III 1958, 392, 393 f.
8) Vgl. R 6.3 Abs. 5 Satz 2 EStR 2008.
9) Vgl. BFH v. 26.2.1975, I R 72/73, BStBl II 1976, 13, 15 f.; Wohlgemuth in HdJ, Abt. I/10

Rz. 49 (September 2001). Lediglich die Branntweinsteuer ist gem. der BFH-Rechtsprechung
Bestandteil der Herstellungskosten, vgl. BFH v. 5.5.1983, IV R 18/80, BStBl II 1983, 559,
560.

10) Vgl. Wohlgemuth in HdJ, Abt. I/10 Rz. 28 (September 2001).
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Sonderkosten der Fertigung in die Herstellungskosten einzubeziehen.1) Kritisch
hierzu äußern sich Knop/Küting sowie Wohlgemuth. Sie lehnen die Möglichkeit
des Einbezugs in die Herstellungskosten mit der Begründung ab, dass es bei der
aus erhaltenen Anzahlungen entstehenden Umsatzsteuerverbindlichkeit am Krite-
rium des Leistungsbezuges fehle und die Umsatzsteuerzahlung an das Finanzamt
zu keinem Leistungsverzehr an Produktionsfaktoren führen würde, sondern ledig-
lich eine rein buchungstechnische Maßnahme zu einem entsprechenden Aufwand
führt.2)

207Steuerlich wird die Umsatzsteuer gem. R 6.3 Abs. 5 Satz 3 EStR 2008 stets dem
Vertriebsbereich zugeordnet mit der Folge, dass die Umsatzsteuer auch nicht
im Rahmen von Anzahlungen in die Herstellungskosten eines Wirtschaftsgutes
einbezogen werden kann.

6. Nachträgliche Herstellungskosten

208Aktivierungspflichtige nachträgliche Herstellungskosten sind von Erhaltungsauf-
wendungen abzugrenzen, die sofort in voller Höhe aufwandswirksam zu erfassen
sind. Der Wert eines Gegenstandes ist ökonomisch betrachtet der Barwert der zu-
künftig erwarteten Einzahlungsüberschüsse, die dem Eigner des Gegenstandes für
Konsumzwecke zur Verfügung stehen.3) An dieser ökonomischen Sichtweise ist die
Konzeption der Aktivierung nachträglicher Herstellungskosten angelehnt.4) Aus-
gaben, die im Zusammenhang mit einem bereits aktivierten Gegenstand stehen
und zu einem zusätzlichen oder neuen zukünftigen wirtschaftlichen Nutzen im
Sinne zusätzlicher zukünftig an den Eigner fließende Zahlungsüberschüsse füh-
ren, erhöhen den ökonomischen Wert des Gegenstandes. Diese Ausgaben sind
als nachträgliche Herstellungskosten dem Buchwert des bereits aktivierten Ver-
mögensgegenstandes hinzuzurechnen. Dienen die Ausgaben lediglich dazu, das
vorhandene Nutzenpotential eines Gegenstandes aufrecht zu erhalten, liegen nicht
aktivierungsfähige Erhaltungsaufwendungen vor, die in der Periode, in der diese
Ausgaben getätigt werden, in voller Höhe als Aufwand zu verbuchen sind.5)

209Das HGB nennt in § 255 Abs. 2 Satz 1 HGB zwei alternative Tatbestände, die zu
nachträglichen Herstellungskosten führen, und zwar die Erweiterung eines bereits
vorhandenen und aktivierten Gegenstandes (→ Rz. 138) und eine wesentliche,
über den ursprünglichen Zustand hinausgehende Verbesserung des Gegenstandes
(→ Rz. 139 ff.).

210Wird ein voll verschlissener Vermögensgegenstand wiederhergestellt, ist dieser
zu Herstellungskosten zu bewerten. In diesem Fall liegt eine „Zweitherstel-
lung“6) bzw. Generalüberholung vor, die unter den Tatbestand „Herstellung eines
Vermögensgegenstands“ (§ 255 Abs. 2 Satz 1 Halbsatz 1 HGB) zu subsumieren
ist.7) Ebenso unter den Tatbestand der Herstellung fällt die Wesensänderung eines
Vermögensgegenstandes.8) Eine Wesensänderung liegt vor, wenn der Vermö-
gensgegenstand einer völlig anderen Funktion zugänglich wird. Ein Beispiel ist

1) Vgl. ADS, 6. Aufl., § 255 HGB Rz. 154.
2) Vgl. Knop/Küting in Küting/Weber, 5. Aufl., § 255 HGB Rz. 181 (November 2003); Wohl-

gemuth in HdJ, Abt. I/10 Rz. 28 (September 2001).
3) Vgl. Schildbach, 8. Aufl., 5.
4) Vgl. Knop/Küting in Küting/Weber, 5. Aufl., § 255 HGB Rz. 334 (November 2003).
5) Vgl. Knop/Küting in Küting/Weber, 5. Aufl., § 255 HGB Rz. 334, 337 (November 2003).
6) Ellrott/Brendt in Beck Bil-Komm., 6. Aufl., § 255 HGB Rz. 375.
7) Vgl. ADS, 6. Aufl., § 255 HGB Rz. 121; Ellrott/Brendt in Beck Bil-Komm., 6. Aufl., § 255 HGB

Rz. 375; Knop/Küting in Küting/Weber, 5. Aufl., § 255 HGB Rz. 355 (November 2003).
8) Vgl. Ellrott/Brendt in Beck Bil-Komm., 6. Aufl., § 255 HGB Rz. 378 f.
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der Umbau einer Mühle zu einem Wohnhaus.1) Auch in diesem Falle erfolgt die
Bewertung des Gegenstandes zu Herstellungskosten.

211 (einstweilen frei)

D. Herstellungskosten eines selbst geschaffenen
immateriellen Vermögensgegenstandes

des Anlagevermögens (Abs. 2a)

I. Umfang der Herstellungskosten (Abs. 2a Satz 1)

212 Bei Vorliegen der Aktivierungsvoraussetzungen und Ausübung des produktgrup-
penspezifisch2) dem Ansatzstetigkeitsgrundsatz (§ 246 Abs. 3 HGB n.F.) unterlie-
genden Aktivierungswahlrechts des § 248 Abs. 2 Satz 1 HGB n.F. sind selbst ge-
schaffene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens gem. § 255
Abs. 2a Satz 1 HGB n.F. mit den während der Entwicklung anfallenden Herstel-
lungskosten i.S.d. § 255 Abs. 2 HGB n.F. (Entwicklungskosten) zu bewerten.

212.1 Der Ansatz von Entwicklungskosten setzt die Abgrenzbarkeit von Forschungs-
und Entwicklungstätigkeiten voraus, da die auf die Forschungstätigkeit entfal-
lenden Aufwendungen gem. § 255 Abs. 2 Satz 4 HGB n.F. nicht in die Herstel-
lungskosten einbezogen werden dürfen und in typisierender Weise unmittelbar
erfolgswirksam zu erfassen sind (→ Rz. 215; zu beauftragten Forschungsleistungen
→ Rz. 202.1). Der Übergang von der Forschung zur Entwicklung (→ Rz. 217 ff.) stellt
damit implizit den frühest möglichen Aktivierungszeitpunkt dar.3)

Wenn eine verlässliche Differenzierung zwischen Forschung und Entwicklung
nicht möglich ist (→ Rz. 218 ff.), kommt eine Aktivierung nicht in Betracht (§ 255
Abs. 2a Satz 4 HGB n.F.). Die Ermittelbarkeit und Zurechenbarkeit von Herstel-
lungskosten ist damit Voraussetzung für das Vorliegen eines Vermögensgegen-
standes.4) Nicht befriedigend lösbare Bewertungsprobleme werden schon im Rah-
men der Aktivierung ausgeschaltet.5)

212.2 Der Ansatz von Entwicklungskosten ist unzulässig, sofern das Vorliegen eines
einzelverwertbaren Vermögensgegenstandes nicht zweifelsfrei nachgewiesen
werden kann.6) Es ist eine Prognose erforderlich, ob am Ende der Entwicklung
(→ Rz. 217.2) ein Vermögensgegenstand vorliegen wird. Innerhalb der Ent-
wicklungsphase muss demnach der Zeitpunkt bestimmt werden, ab dem die
Voraussetzungen eines Vermögensgegenstandes mit hinreichender Sicherheit
begründet werden können.7) Die Aktivierung erfolgt ab dem Zeitpunkt, zu dem
mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden kann, dass künftig ein

1) Vgl. BFH v. 31.3.1992, IX R 175/87, BStBl II 1992, 808.
2) Vgl. Küting/Ellmann in Küting/Pfitzer/Weber, 2. Aufl., 263, 274 f.; Laubach/Kraus/Born-

hofen, DB 2009, Beilage 5, 19, 23; Hennrichs, DB 2008, 537, 541.
3) Vgl. Kessler in Kessler/Leinen/Strickmann, 157, 181; Küting/Ellmann in Küting/Pfitzer/

Weber, 2. Aufl., 263, 275.
4) Vgl. Kahle/Günter in Schmiel/Breithecker, 69, 86 f.; Kessler in Kessler/Leinen/Strick-

mann, 157, 179; Laubach/Kraus/Bornhofen, DB 2009, Beilage 5, 19, 22; Theile, 2. Aufl.,
§ 248 HGB Rz. 10 und § 255 HGB Rz. 12.

5) Vgl. Moxter, BB 1987, 1846; Kahle/Günter in Schmiel/Breithecker, 69, 86 f.
6) Vgl. Ernst/Seidler, DK 2007, 822, 823; Günkel in Fischer/Günkel/Neubeck/Pannen, 110,

114, Rz. 276–279; Theile, 2. Aufl., § 248 HGB Rz. 8 f.
7) Vgl. Henckel/Ludwig/Lüdke, DB 2008, 196, 198; Küting/Ellmann in Küting/Pfitzer/

Weber, 2. Aufl., 263, 272 f.
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Vermögensgegenstand entstehen wird.1) Die Zuordnung von Entwicklungskosten
erfolgt damit auf einen „Vermögensgegenstand in der Entstehung“.2)

212.3Die Zugangsbewertung geschieht nach den allgemeinen Vorgaben der Herstel-
lungskostenermittlung zu fertigungsbezogenen Vollkosten (→ Rz. 151 f.) im paga-
torischen Sinne, also unter Einbezug von Einzelkosten und angemessenen Ge-
meinkosten (Pflicht- und Wahlbestandteile i.S.d. § 255 Abs. 2 Satz 2 und 3 HGB
n.F.), soweit diese durch die Entwicklung veranlasst sind bzw. auf den Zeitraum der
Entwicklung entfallen.3) Entwicklungskosten stellen mithin keine eigene Kostenart
dar.4)

212.4Bezüglich der Behandlung von Entwicklungskosten, die bereits vor Erreichen des
Aktivierungszeitpunktes angefallen sind, d.h. mangels Vorhandenseins der Akti-
vierungsvoraussetzungen aufwandswirksam verrechnet wurden, nimmt der Ge-
setzgeber keine Stellung.5) Ein Nachaktivierungsverbot lässt sich jedoch aus der
Begründung der Beschlussempfehlung des Rechtsausschusses,6) der Begründung
zum Regierungsentwurf7) und unter Verweis auf das Kongruenzprinzip8) ablei-
ten,9) so dass der Umfang der Herstellungskosten auf jene Entwicklungskosten
beschränkt ist, die ab Erreichen des Zeitpunktes, zu dem mit hoher Wahrschein-
lichkeit vom Entstehen eines immateriellen Vermögensgegenstandes ausgegan-
gen werden kann, anfallen.10) Diese Vorgehensweise entspricht im Ergebnis der
Regelung des IAS 38.71.

213In Bezug auf die Behandlung von Aufwendungen, die für einen bereits existie-
renden immateriellen Vermögensgegenstand des Anlagevermögens nachträglich
anfallen, ist auf die allgemeinen Grundsätze zur Abgrenzung von Herstellungs-
kosten und Erhaltungsaufwand zurückzugreifen (→ Rz. 208 ff.), da diesbezüglich
keine gesonderten gesetzlichen Vorschriften existieren.11)

1) Vgl. BT-Drucks. 16/10067 v. 30.7.2008, 60; Laubach/Kraus/Bornhofen, DB 2009, Bei-
lage 5, 19, 22; Seidel/Grieger/Muske, BB 2009, 1286, 1287; Kreher/Sailer/Rothenburger/
Spang, DB 2009, Beilage 5, 99, 104. Nach dem Wortlaut des § 255 Abs. 2a HGB n.F.
könnte die Aktivierung auch bereits mit dem Beginn der Entwicklungsphase erfolgen,
vgl. Küting/Pfirmann/Ellmann, KoR 2008, 689, 691; dieser Vorgehensweise steht jedoch
das Vorsichtsprinzip entgegen, vgl. Hahn, 23 f.

2) Vgl. Günkel in Fischer/Günkel/Neubeck/Pannen, 110, 115, Rz. 281; Lüdenbach/Frei-
berg, BFuP 2009, 131, 144; Lüdenbach/Hoffmann, StuB 2009, 287, 292 Rz. 31; Arbeitskreis
„Immaterielle Werte im Rechnungswesen“ der Schmalenbach-Gesellschaft für Betriebs-
wirtschaft e. V., DB 2008, 1813, 1815, 1817; Küting/Ellmann in Küting/Pfitzer/Weber,
2. Aufl., 263, 272.

3) Zum Vergleich der Herstellungskostenbegriffe nach § 255 HGB n.F. und IAS 38 vgl.
Arbeitskreis „Immaterielle Werte im Rechnungswesen“ der Schmalenbach-Gesellschaft
für Betriebswirtschaft e.V., DB 2008, 1813, 1818; Kessler in Kessler/Leinen/Strickmann,
157, 180.

4) Vgl. Neubeck in Fischer/Günkel/Neubeck/Pannen, 41, 52 f., Rz. 54.
5) Vgl. Küting/Pfirmann/Ellmann, KoR 2008, 689, 693 f.; Laubach/Kraus/Bornhofen, DB

2009, Beilage 5, 19, 23.
6) Vgl. BT-Drucks. 16/12407 v. 24.3.2009, 110.
7) Vgl. BT-Drucks. 16/10067 v. 30.7.2008, 60.
8) Vgl. Arbeitskreis „Immaterielle Werte im Rechnungswesen“ der Schmalenbach-Gesell-

schaft für Betriebswirtschaft e.V., DB 2008, 1813, 1818 f. m.w.N.; Seidel/Grieger/Muske,
BB 2009, 1286, 1288; Dawo, 311. Eine das Kongruenzprinzip nicht verletzende, gleichwohl
zu einer Verzerrung der Ertragslage im Jahr der Nachaktivierung führende, ergebnis-
wirksame Nachaktivierung von Herstellungskosten im Zusammenhang mit materiellen
Vermögensgegenständen indes nicht ausschließend Wohlgemuth in HdJ, Abt. I/10 Rz. 99
(September 2001).

9) Gl.A. Stibi/Fuchs, DB 2008, Beilage 1, 6, 12; Küting/Ellmann in Küting/Pfitzer/Weber,
2. Aufl., 263, 276.

10) Gl. A. Kreher/Sailer/Rothenburger/Spang, DB 2009, Beilage 5, 99, 106.
11) Gl.A. Seidel/Grieger/Muske, BB 2009, 1286, 1288; Kessler in Kessler/Leinen/Strickmann,

157, 188.
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Da nach § 255 Abs. 2a Satz 2 HGB n.F. der Begriff „Entwicklung“ neben der
Neuentwicklung auch die „Weiterentwicklung von Gütern und Verfahren mittels
wesentlicher Änderungen“ beinhaltet (→ Rz. 216), erscheint eine Aktivierung der
hierfür anfallenden Aufwendungen als nachträgliche Herstellungskosten unter
den Voraussetzungen des § 255 Abs. 2a HGB n.F. (Vorliegen der Aktivierungs-
voraussetzungen dem Grunde nach, Trennung von Forschung und Entwicklung,
Qualifikation der auf die Entwicklung entfallenden Aufwendungen als Herstel-
lungskosten) sowie des § 255 Abs. 2 Satz 1 HGB n.F. (Erweiterung des Vermögens-
gegenstandes bzw. wesentliche Verbesserung über den ursprünglichen Zustand
hinaus) geboten. Damit muss auch im Falle der Weiterentwicklung zwischen
Forschungs- und Entwicklungsphase unterschieden werden; ansatzfähig ist nur
der auf die Entwicklungsphase entfallende Anteil der Aufwendungen.1)

213.1 Auf Grund der Wesensart immaterieller Vermögensgegenstände, die insbeson-
dere im Falle neu entwickelter Technologien vielfach einer ständigen Weiterent-
wicklung unterliegen,2) dürfte eine Erweiterung oder wesentliche Verbesserung
über den ursprünglichen Zustand hinaus indes nur in seltenen Fällen gegeben
sein.3) Mithin stellen nachträgliche Aufwendungen für immaterielle Vermögens-
gegenstände typischerweise Erhaltungsaufwand dar, der dazu dient, den erwar-
teten Nutzen des Vermögensgegenstandes zu sichern (bspw. Aufwendungen für
die Verlängerung eines Patentschutzes).4) Als Beispiele für Erweiterungen oder
Verbesserungen über den ursprünglichen Zustand hinaus könnten etwa die Er-
weiterung eines patentierten Produktionsverfahrens um zusätzliche wesentliche
Arbeitsschritte oder die Programmierung neuer Funktionalitäten bei Softwarepro-
grammen angesehen werden, indes nicht Modifikationen, die eine bloße Anpas-
sung an den technischen Fortschritt bezwecken.5)

214 Für die Folgebewertung von selbst geschaffenen immateriellen Vermögensgegen-
ständen des Anlagevermögens enthält das HGB keine gesonderte Regelung. Die
aktivierten Vermögensgegenstände sind bei zeitlich begrenzter Nutzungsdauer
planmäßig abzuschreiben (§ 253 Abs. 3 Satz 1 HGB n.F.). Nach § 253 Abs. 3 Satz 3
HGB n.F. ist im Fall einer dauerhaften Wertminderung eine außerplanmäßige Ab-
schreibung auf den niedrigeren beizulegenden Wert vorzunehmen.6)

II. Definition und Abgrenzung von Forschung
und Entwicklung (Abs. 2a Satz 2 bis 4)

215 Bei Forschung und Entwicklung handelt es sich um Aktivitäten innerhalb eines
umfassenden Innovationsprozesses, der sich durch eine der Forschung vorgela-
gerte Phase der Erlangung grundlegender Entdeckungen und eine der Entwick-
lung nachgelagerte Phase der Produktion oder kommerziellen Nutzung eines ent-
wickelten Gutes oder Verfahrens (→ Rz. 216) kennzeichnen lässt.7)

Forschung ist gem. § 255 Abs. 2a Satz 3 HGB n.F. „die eigenständige und plan-
mäßige Suche nach neuen wissenschaftlichen oder technischen Erkenntnissen

1) Vgl. Küting/Ellmann in Küting/Pfitzer/Weber, 2. Aufl., 263, 277.
2) Vgl. Arbeitskreis „Immaterielle Werte im Rechnungswesen“ der Schmalenbach-Gesell-

schaft für Betriebswirtschaft e.V., DB 2008, 1813, 1819.
3) Vgl. Küting/Ellmann in Küting/Pfitzer/Weber, 2. Aufl., 263, 277. So auch IAS 38.20.
4) Vgl. Kessler in Kessler/Leinen/Strickmann, 157, 189.
5) Vgl. Kessler in Kessler/Leinen/Strickmann, 157, 189; Küting/Ellmann in Küting/Pfitzer/

Weber, 2. Aufl., 263, 277.
6) Zur Folgebewertung selbst geschaffener immaterieller Anlagewerte vgl. Arbeitskreis „Im-

materielle Werte im Rechnungswesen“ der Schmalenbach-Gesellschaft für Betriebswirt-
schaft e.V., DB 2008, 1813, 1819; Seidel/Grieger/Muske, BB 2009, 1286, 1289; Laubach/
Kraus/Bornhofen, DB 2009, Beilage 5, 19, 23 f.; Küting/Ellmann in Küting/Pfitzer/Weber,
2. Aufl., 263, 277 f.

7) Vgl. Hüttche, StuB 2008, 163, 164 m.w.N.
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oder Erfahrungen allgemeiner Art, über deren technische Verwertbarkeit und
wirtschaftliche Erfolgsaussichten grundsätzlich keine Aussagen gemacht werden
können“. Der Begriff der Forschung in § 255 Abs. 2a Satz 3 HGB n.F. ist angelehnt
an § 51 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. u Doppelbuchst. aa EStG. Auf Grund eines grundsätz-
lich fehlenden Bezugs des Forschungsergebnisses zu mit hinreichender Sicherheit
verwertbaren Gütern oder Verfahren sind die auf die Forschung entfallenden
Kosten regelmäßig keinem spezifischen Vermögensgegenstand zuordenbar1) und
in typisierender Weise direkt erfolgswirksam zu verrechnen (vgl. § 255 Abs. 2
Satz 4 HGB n.F.).2)

Als typischerweise der Forschung zuzuordnende Aktivitäten werden in der Geset-
zesbegründung genannt:
– Aktivitäten, die auf die Erlangung neuer Erkenntnisse gerichtet sind;
– die Suche nach Alternativen für Materialien, Vorrichtungen, Produkte, Verfah-

ren, Systeme oder Dienstleistungen.3)

216Entwicklung ist gem. § 255 Abs. 2a Satz 2 HGB n.F. „die Anwendung von For-
schungsergebnissen oder von anderem Wissen für die Neuentwicklung von Gütern
oder Verfahren oder die Weiterentwicklung von Gütern oder Verfahren mittels we-
sentlicher Änderungen“. Der in diesem Zusammenhang weit auszulegende Begriff
„Gut“ umfasst Materialien, Produkte, Dienstleistungen, geschützte Rechte wie
auch ungeschütztes Know-how.4) Unter den Begriff „Verfahren“, der gleichsam
in einem weiten Sinne zu verstehen ist, können neben den typischen Produktions-
und Herstellungsverfahren auch entwickelte Systeme fallen.5) Der Begriff der Ent-
wicklung in § 255 Abs. 2a Satz 2 HGB n.F. ist angelehnt an § 51 Abs. 1 Nr. 2 Buch-
st. u Doppelbuchst. bb und cc EStG.

Als Beispiele für typischerweise der Entwicklung zuzuordnende Aktivitäten nennt
der Gesetzgeber
– den Entwurf, die Konstruktion und das Testen neuer Prototypen und Modelle

vor Aufnahme der eigentlichen Produktion;
– den Entwurf, die Konstruktion und den Betrieb einer Pilotanlage, die für die

kommerzielle Nutzung ungeeignet ist und nur als Prototyp dient;
– den Entwurf von Werkzeugen, Spannvorrichtungen, Prägestempeln oder

Gussformen unter Verwendung neuer Technologien;
– den Entwurf, die Konstruktion und das Testen einer gewählten Alternative für

Materialien, Vorrichtungen, Produkte und Verfahren, Systeme oder Dienstleis-
tungen.6)

217Da gem. § 255 Abs. 2 Satz 4 HGB n.F. Forschungskosten in der Periode als Auf-
wand zu erfassen sind, in der sie anfallen, und nur auf die Entwicklungsphase
entfallende Aufwendungen als Herstellungskosten aktiviert werden können (§ 255
Abs. 2a Satz 1 HGB n.F.), ist die Abgrenzung von Forschung und Entwicklung von

1) Vgl. Henckel/Ludwig/Lüdke, DB 2008, 196, 197; Seidel/Grieger/Muske, BB 2009, 1286,
1287; Kessler in Kessler/Leinen/Strickmann, 157, 181; Lüdenbach/Freiberg, BFuP 2009,
131, 143 f.; BT-Drucks. 16/10067 v. 30.7.2008, 60, in der auf eine regelmäßig sehr unsi-
chere Vermögensgegenstandseigenschaft des Forschungsergebnisses verwiesen wird. Eine
geringere Unsicherheit sei indes mit der Vermögensgegenstandseigenschaft des in der
Entwicklungsphase aus dem Forschungsergebnis abgeleiteten Entwicklungsergebnisses
verbunden. Für Letzteres verbleiben gleichwohl gewisse Gewinn- und Verwertungsrisiken,
vgl. Kuhn, 100–104.

2) Dies gilt auch in dem Fall, dass bereits während der Forschungsphase unmittelbar aus dem
Forschungsergebnis ein Vermögensgegenstand entstünde, vgl. Küting/Ellmann in Küting/
Pfitzer/Weber, 2. Aufl., 263, 270.

3) Vgl. BT-Drucks. 16/10067 v. 30.7.2008, 60.
4) Vgl. BT-Drucks. 16/10067 v. 30.7.2008, 60.
5) Vgl. BT-Drucks. 16/10067 v. 30.7.2008, 60.
6) Vgl. BT-Drucks. 16/10067 v. 30.7.2008, 60 f.
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entscheidender Bedeutung.1) Ausweislich der Gesetzesbegründung ist der Über-
gangszeitpunkt stets einzelfallbezogen festzustellen,2) wodurch der Neuartigkeit
und Komplexität von Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten3) Rechnung getra-
gen wird.

217.1 Die Abgrenzung zwischen Forschung und Entwicklung hat anhand der Legal-
definitionen des § 255 Abs. 2a Satz 2 und 3 HGB n.F. zu erfolgen, die über die
Ausführungen in der Gesetzesbegründung weiter konkretisiert werden und eigen-
ständig auszulegen sind.4) Sowohl diese Norm als auch die Gesetzesbegründun-
gen sind zwar sprachlich und inhaltlich an die IFRS angelehnt;5) die IFRS dürfen
aber keineswegs als Auslegungsgrundlage für das HGB verstanden werden.6) Die
IFRS können allenfalls als Erkenntnisquelle zur Ableitung überzeugender GoB-
konformer Lösungen dienen.7) Letzteres gilt auch für die Regelungen des EStG,
auf die in der Gesetzesbegründung8) verwiesen wird.9)

217.2 Der Übergang von der Forschungs- zur Entwicklungsphase erfolgt grundsätzlich
im Zeitpunkt des Übergangs vom systematischen Suchen (Forschung, → Rz. 215)
hin zum Erpoben und Testen der gewonnenen Erkenntnisse und Fertigkeiten
(Entwicklung, → Rz. 216).10) Die Forschungsphase endet mit dem Abschluss der auf
die Erlangung neuer Erkenntnisse gerichteten Aktivitäten.11) Es ist nicht zwingend,
dass mit Abschluss der Forschungsphase „mit hoher Wahrscheinlichkeit auch vom
Entstehen eines immateriellen Vermögensgegenstandes ... ausgegangen werden
kann.“12)

Der Beginn der Entwicklungsphase ist dadurch gekennzeichnet, dass ab diesem
Zeitpunkt zielgerichtet Anstrengungen unternommen werden, die in der For-
schungsphase oder anderweitig erlangten Erkenntnisse und Ergebnisse in die
Herstellung eines Gutes oder Verfahrens umzusetzen,13) so dass beispielsweise
neue Produkte oder Produktionsverfahren entwickelt bzw. vorhandene wesentlich
verbessert werden.14) Als das Ende der Entwicklungsphase ist in Analogie zum
Herstellungsbegriff die „Fertigstellung“ des dabei zur Entstehung gelangenden
immateriellen Vermögensgegenstandes anzusehen, mithin die Absatzreife15) oder
bestimmungsgemäße Verwendungsmöglichkeit16) der erbrachten Leistung, d.h.

1) Vgl. BT-Drucks. 16/10067 v. 30.7.2008, 60; Seidel/Grieger/Muske, BB 2009, 1286, 1287.
2) Vgl. BT-Drucks. 16/10067 v. 30.7.2008, 60.
3) Vgl. Vahs/Burmester, 51–57.
4) Vgl. Hennrichs, DB 2008, 537, 537 f.; Lüdenbach/Hoffmann, StuB 2009, 287, 287 Rz. 2,

293 Rz. 33. Zu einer möglichen Abgrenzung der Forschungs- und Entwicklungsphase
bei selbst geschaffenen Fußballspielerwerten vgl. Rade/Stobbe, DStR 2009, 1109, 1113 f.;
Lüdenbach/Hoffmann, StuB 2009, 287, 294 Rz. 40; zur möglichen Phasenabgrenzung bei
selbst erstellter Software vgl. Kreher/Sailer/Rothenburger/Spang, DB 2009, Beilage 5, 99,
104.

5) Vgl. IAS 38.8, IAS 38.56, IAS 38.59.
6) Vgl. Moxter, WPg 2009, 7–12; Hennrichs, FS Schmidt, 581, 595–597.
7) Vgl. Hennrichs, DB 2008, 537, 537 f.; Hennrichts, FS Schmidt, 581, 597; Baetge/Kirsch/

Solmecke, 30; Lüdenbach/Hoffmann, StuB 2009, 287, 293 Rz. 34; Stibi/Fuchs, DB 2009,
Beilage 5, 9, 11 f.

8) Vgl. BT-Drucks. 16/10067 v. 30.7.2008, 60.
9) Zur Kommentierung des § 51 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. u Doppelbuchst. aa, bb und cc EStG

vgl. Stuhrmann in Blümich, § 51 EStG Rz. 7 (April 2009); Erhard in Blümich, Anhang zu
§§ 7–7k EStG Rz. 47 f. (September 2007); Claßen in Lademann, Anhang B zu § 7 EStG
Rz. 23 ff. (April 1993).

10) Vgl. BT-Drucks. 16/10067 v. 30.7.2008, 61.
11) Vgl. BT-Drucks. 16/10067 v. 30.7.2008, 60.
12) Kreher/Sailer/Rothenburger/Spang, DB 2009, Beilage 5, 99, 106.
13) Vgl. Küting/Ellmann in Küting/Pfitzer/Weber, 2. Aufl., 263, 270.
14) Vgl. Henckel/Ludwig/Lüdke, DB 2008, 196, 197.
15) Vgl. Wöhe, 145.
16) Vgl. Ellrott/Brendt in Beck Bil-Komm., 6. Aufl., § 255 HGB Rz. 367.
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des entwickelten Gutes bzw. Verfahrens. Die Entwicklungsphase endet damit
ähnlich IAS 38.8 vor Beginn dessen Produktion bzw. kommerzieller Nutzung.1)

217.3Die Grenzziehung zwischen Forschung und Entwicklung bringt i.d.R. enorme
Abgrenzungsschwierigkeiten mit sich. Auf Grund der abstrakt gehaltenen De-
finitionen von Forschung und Entwicklung und der damit verbundenen Ausle-
gungsprobleme sowie der oftmals fließenden Übergänge von der Forschungs- zur
Entwicklungsphase wird sich die Unterscheidung beider Phasen im Einzelfall als
schwierig erweisen,2) so dass für den Bilanzierenden ein breiter bilanzpolitischer
Spielraum besteht.3) Auch hier wird deutlich, warum mit Blick auf die Zulassung
der Aktivierung selbst geschaffener immaterieller Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens völlig zu Recht von einer Entobjektivierung der Rechnungs-
legung die Rede ist.4)

217.4Die mit der Abgrenzung der Forschungs- von der Entwicklungsphase verbundenen
Ermessensspielräume dürften sich über den Stetigkeitsgrundsatz (§§ 246 Abs. 3,
252 Abs. 1 Nr. 6 HGB n.F.) kaum begrenzen lassen. Dieser Grundsatz bezieht sich
nur auf gleichgelagerte Fälle, während Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten
i.d.R. singulären Charakter haben. Es ist zumindest zu fordern, dass die vom Unter-
nehmen festgelegten Kriterien der Abgrenzung von Forschung und Entwicklung
auf Projekt- bzw. Produktgruppenebene im Zeitablauf beibehalten werden.5) Trotz
dieser Anforderung werden sich die bilanzpolitischen Gestaltungsmöglichkeiten
nicht ausschließen lassen.6)

218Wenn eine verlässliche Unterscheidung zwischen Forschung und Entwicklung
nicht möglich ist, ordnet der Gesetzgeber unter Hinweis auf das Vorsichtsprinzip
(§ 252 Abs. 1 Nr. 4 HGB)7) an, sämtliche Aufwendungen erfolgswirksam zu ver-
rechnen (§ 255 Abs. 2a Satz 4 HGB n.F.). Forschung und Entwicklung können aus-
weislich der Gesetzesbegründung nicht verlässlich voneinander getrennt werden,
wenn der Übergangszeitpunkt zwischen der Forschungs- und der Entwicklungs-
phase nicht ausreichend nachvollziehbar und plausibel dargelegt werden kann
bzw. eine Abgrenzung der beiden Phasen aus sonstigen Gründen nicht möglich
ist.8)

218.1Problematisch ist die Phasenabgrenzung generell im Falle alternierender Verläufe
zwischen Forschung und Entwicklung; in diesem Fall wird der vom Gesetzgeber
unterstellte grundsätzlich sequenzielle Phasenverlauf – zuerst Forschung, dann
(nur) Entwicklung9) – nicht eingehalten. So erfolgen im Bereich der Softwareent-
wicklung die Ideengewinnung (Forschung) und die Ideenumsetzung (Entwick-
lung) im Vorgehensmodell des „Extreme Programming“ nicht mehr sequentiell

1) Vgl. Winnefeld, 4. Aufl., Kap. M Rz. 645; Henckel/Ludwig/Lüdke, DB 2008, 196, 197
m.w.N.

2) Vgl. Küting/Ellmann in Küting/Pfitzer/Weber, 2. Aufl., 263, 270 f. Zur Problematik der
begrifflichen Abgrenzung von Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten im Allgemeinen
vgl. Brockhoff, 48–59.

3) Vgl. Arbeitskreis „Immaterielle Werte im Rechnungswesen“ der Schmalenbach-Ge-
sellschaft für Betriebswirtschaft e. V., DB 2008, 1813, 1816; Bieg/Kußmaul/Petersen/
Waschbusch/Zwirner, 48; Engel-Ciric, BC 2008, 81, 84 f.; Hüttche, StuB 2009, 409, 411;
Kahle/Günter in Schmiel/Breithecker, 69, 86 f.; Karrenbrock in Schmiel/Breithecker, 125,
136; Kirsch, BRZ 2009, 254, 257; Küting/Ellmann in Küting/Pfitzer/Weber, 2. Aufl., 263,
273; Laubach/Kraus/Bornhofen, DB 2009, Beilage 5, 19, 22; Kreher/Sailer/Rothenburger/
Spang, DB 2009, Beilage 5, 99, 104; Zwirner/Künkele, BRZ 2009, 304, 305.

4) Vgl. Moxter, DB 2008, 1514, 1516 f.; Herzig, DB 2008, 1, 5; Wolz/Janssen, ZCG 2009, 87,
89.

5) Vgl. Arbeitskreis „Immaterielle Werte im Rechnungswesen“ der Schmalenbach-Gesell-
schaft für Betriebswirtschaft e.V., DB 2008, 1813, 1817; Küting/Ellmann in Küting/Pfitzer/
Weber, 2. Aufl., 263, 275; Küting/Tesche, DStR 2009, 1491, 1494.

6) Vgl. Küting/Tesche, DStR 2009, 1491, 1495.
7) Vgl. BT-Drucks. 16/10067 v. 30.7.2008, 61.
8) Vgl. BT-Drucks. 16/10067 v. 30.7.2008, 61.
9) Vgl. BT-Drucks. 16/10067 v. 30.7.2008, 61.
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(„Wasserfall-Modell“), sondern vielmehr zyklisch bzw. iterativ.1) Alle Aufwendun-
gen sollten in diesem Fall unmittelbar erfolgswirksam erfasst werden, da eine
verlässliche Trennbarkeit von Forschung und Entwicklung nicht gegeben ist.2)

219 Damit die Abgrenzung zwischen Forschung und Entwicklung intersubjektiv nach-
vollzogen werden kann und eine sachgerechte Kostenzurechnung möglich ist, sind
besondere organisatorische Anforderungen an das FuE-(Projekt-)Management
und das interne Rechnungswesen zu stellen.3) So ist über ein adäquates FuE-
Controlling der Fortschritt der Forschungs- und Entwicklungsprozesse sowie
deren Dokumentation zu überwachen und der Übergangszeitpunkt zwischen
der Forschungs- und Entwicklungsphase in Zusammenarbeit mit dem externen
Rechnungswesen festzustellen.4) Gleiches gilt für die Feststellung des Aktivie-
rungszeitpunktes; in diesem Zusammenhang hält der Gesetzgeber für Zwecke der
Abschlussprüfung eine hinreichende Dokumentation für erforderlich, aus der er-
kennbar wird, warum mit der künftigen Entstehung eines selbst geschaffenen im-
materiellen Vermögensgegenstandes des Anlagevermögens zu rechnen ist.5) Bei
Nichterfüllung dieser erhöhten Organisations-, Aufzeichnungs-, Darlegungs- und
Nachweiserfordernisse6) kommt eine Aktivierung nicht in Betracht.7)

220 (einstweilen frei)

E. Zinsen für Fremdkapital (Abs. 3)
221 Dem Grundsatz nach gehören Fremdkapitalzinsen nicht zu den Herstellungskos-

ten (§ 255 Abs. 3 Satz 1 HGB). Allerdings eröffnet § 255 Abs. 3 Satz 2 HGB ein Wahl-
recht, Fremdkapitalzinsen unter bestimmten Bedingungen in die Herstellungs-
kosten einzubeziehen. Dieses kann unabhängig davon ausgeübt werden, ob ein
Gegenstand des Anlage- oder Umlaufvermögens zu bewerten ist.8) Die in § 255
Abs. 3 HGB gewählte Formulierung soll verdeutlichen, dass es sich bei den Fremd-
kapitalzinsen nicht um ein echtes Bewertungswahlrecht, sondern um eine Bewer-
tungshilfe handelt.9) Werden Fremdkapitalzinsen als Bewertungshilfe gem. § 255
Abs. 3 Satz 2 HGB aktiviert, so ist der entsprechende Betrag gem. § 284 Abs. 2 Nr. 5
HGB im Anhang gesondert anzugeben (→ § 284 HGB Rz. 95 ff.). Der Grundsatz der
Bewertungsstetigkeit (→ § 252 HGB Rz. 241 ff.) ist auch für die Einbeziehung der
Fremdkapitalzinsen zu beachten.10)

Das Einbeziehungswahlrecht von Zinsen für Fremdkapital in Handels- und Steu-
erbilanz erfolgt gleichförmig.11)

1) Vgl. Hoffmann in Lüdenbach/Hoffmann, 7. Aufl., § 13 Rz. 34.
2) Vgl. Hoffmann in Lüdenbach/Hoffmann, 7. Aufl., § 13 Rz. 34; Lüdenbach/Hoffmann, StuB

2009, 287, 293 Rz. 36; differenzierend Kessler in Kessler/Leinen/Strickmann, 157, 183 f.,
der eine Aktivierung bejaht, sofern sich innerhalb des Gesamtprojekts Forschungs- und
Entwicklungsphasen klar trennen lassen und der erfolgreiche Abschluss des Gesamtpro-
jekts nicht von weiteren Forschungsergebnissen abhängig ist.

3) Vgl. Engel-Ciric, BC 2008, 81, 84; Günkel in Fischer/Günkel/Neubeck/Pannen, 116,
Rz. 288; im Kontext von Softwareentwicklungsprojekten vgl. Kreher/Sailer/Rothenburger/
Spang, DB 2009, Beilage 5, 99, 105 f.

4) Vgl. Arbeitskreis „Immaterielle Werte im Rechnungswesen“ der Schmalenbach-Gesell-
schaft für Betriebswirtschaft e.V., DB 2008, 1813, 1821; Seidel/Grieger/Muske, BB 2009,
1286, 1288.

5) Vgl. BT-Drucks. 16/10067 v. 30.7.2008, 60.
6) Vgl. BT-Drucks. 16/10067 v. 30.7.2008, 118.
7) Vgl. Theile, 2. Aufl., § 255 HGB Rz. 12.
8) Vgl. ADS, 6. Aufl., § 255 HGB Rz. 202; Göbel in Hofbauer/Kupsch, § 255 HGB Rz. 153

(November 2001).
9) Vgl. BT-Drucks. 10/317 v. 26.8.1983, 88; Göbel in Hofbauer/Kupsch, § 255 HGB Rz. 153

(November 2001).
10) Vgl. Knop/Küting in Küting/Weber, 5. Aufl., § 255 HGB Rz. 305 (November 2003).
11) Vgl. Oestreicher in Beck HdR, B 163 Rz. 211 (Februar 2003).


